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Koͤniglich Sãchſiſches 
Ministerium des Innern. 

Nr. 900 d H/K. 

Dresden, den 10. November 1913. 

A#n die Kreishauptmannschaften. 

Nach § 8 Kbsatz 2 des llgemeinen Baugesetzes können die Gemeinden 
baurechtliche Dorschriften abweichend von den Grundsätzen des llgemeinen 
Baugesetzes aufstellen, soweit es durch das Gesetz selbst gestattet oder durch 
örtliche Derhältnisse geboten ist. In ersterer hinsicht verfügt dann § 91 des 
ll#emeinen Baugesetzes, daß die 8§9 04—158 nur gelten sollen, insoweit orts¬ 
gesetzlich nichts anderes bestimmt wird. Und nach § 18 des Kllgemeinen Bau¬ 
gesetzes soll bei der Kufstellung von Bebauungsplänen mit auf das den ört¬ 
lichen Derhältnissen entsprechende Mohnungsbedürfnis Bedacht genommen 
werden. 

bieraus folgt, daß dort, wo Wohnungsmangel, insbesondere Mangel 
an Kleinwohnungen für Minderbemittelte eingetreten ist, ortsgesetzliche Dor¬ 
schriften getroffen werden können und sollen, die das Bauen von Klein¬ 
wohnungen erleichtern und den Minderbemittelten somit zu billigen, 
dabei aber nach heutigen Anschauungen einwandfreien Wohnungen und wo¬ 
möglich zu einem Eigenheim verhelfen. 

Erfahrungsgemäß haben aber bis jetzt viele Gemeinden — und dies gilt 
auch von solchen, die sich der Wichtigkeit dieser rage bewußt sind und ihre 
Lösung anstreben — von dieser Süglichkeit im allgemeinen noch wenig Ge— 
brauch gemacht. 

Oas dürfte in der Hauptsache wohl darauf zurückzuführen sein, daß noch 
vielfach Unklarheit darüber herrscht, wie nach dem jetzigen Stande der Technik 
und Städtebaukunst unter tunlichster Wahrung der Sicherheit, Gesundheit 
und Annehmlichkeit Erleichterungen von den auf Durchschnittsverhältnisse 
berechneten allgemeinen landes= oder ortsgesetzlichen Bauvorschriften ge¬ 
währt werden können und unter welchen Doraussetzungen auf deren mini¬ 
sterielle Genehmigung zu rechnen ist. 

Das Ministerium des Innern hat daher im Nachstehenden die einschlagen¬ 
den Gesichtspunkte zusammengestellt, um den Gemeinden hierdurch eine An¬ 
leitung zu geben, in welcher Weise der Kleinwohnungsbau neben andern, 
namentlich finanziellen Maßnahmen auch durch zweckentsprechende örtliche 
Bauvorschriften gefördert werden kann. 

Der angegebene =Sweck — SLörderung des Kleinwohnungsbaus — bringt 
es mit sich, daß die nachstehend aufgeführten Erleichterungen grundsätzlich
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nur Ein- und Zweifamilienhäuſern, die eine beſchräntte Tiefe (etwa 
10 m) haben und die lediglich Wohnzwecken dienen, zugute kommen 
sollen. 

Dabei verkennt das Ministerium durchaus nicht, daß die Entwicklung 
der Bodenpreise und andere Umstände in den Großstädten und vielfach auch 
in andern größeren Gemeinden die Befriedigung des Bedürfnisses an Klein¬ 
wohnungen durch berstellung von Ein= und Sweifamilienhäusern erschweren 
oder auch ganz ausschließen. In solchen Lällen werden auch für die zu Klein¬ 
wohnungszwecken errichteten Mehrfamilienhäuser erleichternde Bauvor¬ 
schriften ins Kuge zu fassen sein, die jedoch von Jall zu LJall eine besondere 
Drüfung erfordern und die einzelne der nachstehenden Erleichterungen im 
allgemeinen nur dann, wenn sich dies durch besondere örtliche Derhält¬ 
nisse rechtfertigen läßt, gewähren dürfen. Knderseits werden die nachstehenden 
Leitsätze den Baupolizeibehörden auch einen Knhalt bieten, wieweit sie bei 
Bewilligung von Kusnahmen in den Sällen der §93 92 Kbs. 1, 95 Kbf. 1, 94 
Satz 3 des Allgemeinen Baugeſetzes in Rüchicht auf Sicherheit und Gefundheit 
gehen können. 

I. Erleichterungen. 
1. HKnlage und Kufteilung des Wohnviertels. Jur lnlage reiner 

Wohnſtraßen eignet ſich Gelände, das nicht vom Durchgangsverkehr durch¬ 
zogen, sondern vom Durchgangsverkehr umschlossen wird oder abseits vom 
Derkehr liegt. Um zu vermeiden, daß sich der Durchgangsverkehr unnötiger¬ 
weise der Wohnstraßen bemächtigt, ist eine geschickte Kufteilung des Wohn¬ 
viertels notwendig; auch läßt sich dem durch die Krt der Einmündung der 
Wohnstraßen in die Derkehrsstraßen (Dersetzung, Hbbiegung u. a. m.) vor¬ 
beugen. 

2. Gestaltung der Baublöcke. In Wohnvierteln ist die Tiefe der 
Baublöcke zu verringern, aber ihnen eine größere Länge zu geben, um sonst 
nötig werdende Iwischenstraßen zu ersparen. 

5. Straßenbreiten. In reinen Wohnvierteln können die Breiten der 
Straßen, an denen Dorgärten oder rückwärtige Baufluchtlinien vorgesehen 
sind, bis auf 6,5 m (5m JSahrbahn, 1,5 m einseitige Gangbahn) oder bis auf 
5 m (ohne Gangbahn) vermindert werden. 

Unter denselben Doraussetzungen genügen für Straßen, namentlich hän¬ 
gige Straßen, bei denen in angemessenen Kbständen Umlenk= oder Zusweich¬ 
plätze vorgesehen sind, sowie für kurze Straßen mit Jahrverkehr nur nach einer 
Richtung hin 4 m Breite (2,5 m JSahrbahn, 1,5 m einseitige Gangbahn). 

Bei Wohnstraßen, die planmäßig in größerer, über das jeweilige Derkehrs¬ 
bedürfnis hinausgehender Breite anzulegen sind, können die Kosten der Straßen¬ 
herstellung unter teilweisem Derzicht auf den Zusbau des öffentlichen Der¬ 
kehrsraums durch Knlage von Grünstreifen vermindert werden. 

4. Lahr= und Gangbahnen. Sür den geringen Derkehr genügen be¬ 
schotterte Lahrbahnen mit mäßig hoher Packlagerschicht (nach Befinden Klein¬ 
pflaster) und Niesfußwege mit Pflasterbord. Die Trennung der FSahr= und 
Gangbahnen kann unter Umständen auch nur durch gepflasterte Schnittgerinne
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erfolgen; in geeigneten Sällen genügt auch eine befeſtigte Gangbahn in der 
Mitte der Straße. 

5. Seitenabſtände, Giebelſtellung. Bei Gebäuden, die höchſtens 
Erdgeſchoß und Dachausbau aufweiſen, können die ſeitlichen Grenzabſtände 
bis auf 2,5 m herabgeſetzt und die Giebel an die Straße gestellt werden (Grenz¬ 
abstand der Reihenhäuser siehe unter 6, vgl. auch 114). 

6. Jür Reihenhäuser, d. h. solche häusergruppen, deren Einzelhäuser 
höchstens je 2 ohnungen und höchstens je 2 Wohngeschosse, nämlich Erd¬ 
geschoß und ein Obergeschoß oder Erdgeschoß und Dachgeschoß haben, kann 
eine größere Länge zugelassen werden, als sonst für häusergruppen üblich oder 
vorgeschrieben ist. Jedoch dürfen die Reihenhäuser keine reine Nordlage haben 
und nicht um die Ecke eines Baublocks herumgeführt werden. Zuch sollen sie 
nur mit einem Nopfhaus ohne Flügelbau enden, um mißliche Hofverhältnisse 
zu vermeiden. 

Die Grenzabstände der Kopfhäuser der Reihenhäuser brauchen nicht größer 
zu sein, als bei freistehenden Einzelhäusern vorgeschrieben ist, wenn nicht nach 
Siffer 5 noch größere Erleichterungen zugelassen werden. 

Der Bau der Reihenhäuser ist nach einem einheitlichen plane auszuführen, 
und es ist eine entsprechende Derpflichtung vor dem Bau des ersten Reihen¬ 
hauses auf die beteiligten Baugrundstücke zu übernehmen. Da der gleichzeitige 
Kusbau der ganzen häuserreihe auf Schwierigkeiten stoßen kann, ist nur zu 
verlangen, daß mit dem Bau eines Nopfhauses begonnen und daran lücken¬ 
los weitergebaut wird. Wegen der Brandmauern vgl. Ziffer 9. Teilweises 
Jurückstellen hinter die Bauflucht ist gestattet und erwünscht. 

7. bolzfachwerkwände sind als Umfassungen zuzulassen, auch wenn 
sie (ogl. & 107 des llgemeinen Baugesetzes) weniger als 8 m vom nächsten 
Holzfachwerkbau entfernt sind. Jedoch ist ihre innere oder äußere Isolierung 
für Wohn=, Schlaf= und Krbeitsräume je nach den örtlichen Derhältnissen und 
den verwendeten Baustoffen vorzuschreiben. 

8. Umfassungsmauern im Kellergeschoß können 1½ Stein stark, in 
den übrigen Geschossen, soweit überbaupt Ziegelmauerwerk zur Anwendung 
kommt, 1 Stein stark ausgeführt werden. Es ist nur geputztes, keinesfalls ge¬ 
fugtes ziegelmauerwerk zulässig. hierbei ist an der Wetterseite, in klimatisch 
rauhen Gegenden und in ungeschützter Lage an allen Seiten äußere Isolierung 
durch Brettverschlag, wasserundurchlässigen Hutz oder andere gleichwertige 
Schutzmittel vorzuschreiben. Schwemmsteine, die in wärmewirtschaftlicher 
Beziehung Dorteile bieten, können zugelassen werden. 

9. Hür Brandmauern, und zwar auch für gemeinschaftliche, ist eine 
Stärke von 1 Stein zulässig, wenn die Gebäudetiefe nicht mehr als 10 m be¬ 
trägt; sie brauchen nur bis zur harten Dachdeckung durchgeführt zu werden. 

Brandmauern zwischen den einzelnen Gebäuden brauchen im Reihen= 
hausbau nur aller 30 m errichtet zu werden und auch dann nur in 25 cm 
Stärke. Die Trennwände der einzelnen Gebäude innerhalb dieses Maßes 
können bei gleichzeitiger Errichtung der betreffenden Gebäude ½ Stein stark, 
wenn nötig mit Schäften oder als Bundwände, ausgeführt werden. 

2



— 6 — 

10. Mittelmauern dürfen ½ Stein stark als Bundwand ausgeführt 
werden, dafern die Tiefe des Gebäudes 12 m nicht überschreitet. 

11. Treppenumfassungen sind, falls Dolztreppen ausgeführt werden, 
als ½ Stein starke Bundwände zulässig. 

. Dolztreppen können, wenn sie aus hartem holz hergestellt sind, 
ohne Derputz der Unteransichten belassen werden; in Einfamilienhäusern kann 
auch bei weichem Holz der Derputz wegfallen. 

15. Hür die Breite der Treppen genügt durchgängig das Maß von 
lm und, wenn sie in einem geraden Lauf von Geschoß zu Geschoß angelegt 
werden, daß Maß von 00 cmm. 

14. Ju Balkenlagen können halbholzbalken und Pfosten bei Knnahme 
von 200 kg/qm SJußbodenbelastung (ohne Eigenschwere) verwendet werden. 

15. Die Geschoßhöhe kann bis auf 2,50 m, bei Einfamilienhäusern im 
Ober= und Dachgeschoß bis auf 2,25 m heruntergehen, falls die Mohnungs¬ 
grundfläche, d. h. der Slächenraum der zum Wohnen und Schlafen be¬ 
stimmten Räume jeder Wohnung einschließlich der Küche, zusammen min¬ 
deſtens 40 qm beträgt. 

16. Sür Waſchküchen zu hauswirtſchaftlichen Zwecken im Kellergeſchoß 
genügt 2,25 milichte höhe, wenn ihre Grundfläche mindestens 10 qm beträgt, 
die Lenster mit von unten zu öffnenden Kippflügeln versehen werden und ein 
besonderer Entlüftungskanal neben dem Schornstein vorhanden ist. Sie be¬ 
dürfen keines besonderen JZugangs von außen, wenn sie von den übrigen 
Kellerräumen und dem Creppenhause durch einen besonderen mit Kbschlüssen 
versehenen Dorraum getrennt sind. Die Einsenkung darf bis zu 1,70 m unter 
das umgebende Gelände betragen; für die Lichtöffnung genügt ½/12 der Grund¬ 
fläche, von der ½ bei entsprechender TLichtschachtanordnung innerhalb der 
Einsenkung liegen darf. Eine Isolierung der Umfassung durch Mauerwerk 
mit Luftschacht ist nicht nötig. 

17. Das Dachgeschoß kann vollständig für eine ohnung ausgebaut 
und die Kbstellkammern, sowie der verschließbare, gemeinsame Erockenboden 
können im Spitzboden untergebracht werden (s. II1 8), wenn durch einen 
Grundriß und einen Querschnitt vom Spitzboden nachgewiesen wird, daß dort 
für diese Räume genügend Platz vorhanden ist, und daß die Kbstellkammern 
ohne Benutgung des gemeinsamen Trockenbodens zugängig sind. 

18. Die Schornsteine können mit ihrem TLichten an die Brandmauern 
angelegt werden. Mit einem Schornsteine dürfen zur gemeinsamen Rauch¬ 
ableitung nur so viel Jeuerungsanlagen verbunden werden, daß auf jede ge¬ 
wöhnliche Stubenfeuerung 100 qem und auf jede Rüchenfeuerung 200 qem 
lichte Schornsteinquerschnittfläche entfallt. 

19. Dte Gruben (Sammelgruben, Kbortgruben) und heimschleusen 
mehrerer Erundstücke können, solange sie einen gemeinschaftlichen Besitzer 
haben, zusammengelegt werden. 

20. Straßeneinfriedigungen brauchen nicht höher wie 1 m zu sein 
und können als Stängelzaun ohne Steinsockel hergestellt werden, müssen aber 
längs einer Häusergruppe einheitlich sein.
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II. Voraussetzungen für die Erleichterungen. 
Die Genehmigung von ortsgesetzlichen Bauvorschriften im Sinne der 

vorstehenden Kusführungen kann in der Regel nur dann in Kussicht gestellt 
werden, wenn sie gleichzeitig folgende gesundbeitliche, wirtschaftliche und 
soziale Gesichtspunkte berücksichtigen: 

1. Die in 1 5 zugelassene herabsetzung der Straßenbreiten soll nicht den 
Gebäudeabstand, sondern nur die Straßenherstellungskosten vermindern. da¬ 
her sind die Dorgärten um die Derminderung der Straßenbreite zu vertiefen. 
— Bei zweiseitig bebaubaren Straßen mit einseitiger Gangbahn sind wegen 
der Gangbahn besondere Dorschriften über die Knliegerleistungen aufzustellen. 

2. Da die in 1 5 zugelassene Derminderung der seitlichen Grenzabstände, 
sowie die Julassung des Reihenhausbaues in 6 an und für sich zu einer größe¬ 
ren Wohndichtigkeit führen, so muß dies durch größere Sreiflächen vor oder 
hinter den Gebäuden ausgeglichen werden. Diese Sreiflächen sind so zu be¬ 
messen, daß außer den nötigen Jugangswegen und dem gemeinsamen hof¬ 
raum für hauswirtschaftliche Iwecke in etwa 4 m Tiefe hinter dem Gebäude 
ohne Hofgemeinschaft mindestens so viel Sreifläche bleibt, als das Gebäude 
in sämtlichen Geschossen zusammen Wohnungsgrundfläche (vql. 1 15) enthält. 

Anderseits darf aber über dieses Maß auch nicht so weit hinausgegangen 
werden, daß damit der Errichtung von hintergebäuden Dorschub geleistet wird, 
die in derartigen Wohnvierteln zur Erhaltung einer zusammenhängenden 
Grundfläche im Innern der Baublöcke vermieden werden muß. 

5. Die hinterlandbebauung ist, wenn sie nicht überhaupt ausge¬ 
schlossen wird, auf erdgeschoßhohe Wirtschaftsgebäude zu beschränken, durch die 
die in Siffer 2 Hbsatz 1 erwähnte Mindestgröße des Hhofraums oder der SFrei¬ 
fläche nicht beschnitten werden darf. 

4. Bei Seitenabständen von 2,5 m (ogl. 1 5) ist darauf hinzuwirken, daß 
für benachbarte Gebäude durch entsprechende Jurückstellung eine Beeinträch¬ 
tigung von Licht und Luft vermieden wird. 

5. Da bei gewerblichen Anlagen die Bebauung des hinterlandes not¬ 
wendig ist, die hinterlandbebauung aber in reinen Wohnvierteln nur be¬ 
schränkt zugelassen werden kann, so sind in letzteren gewerbliche Knlagen aus¬ 
zuschließen oder auf reine Handwerksbetriebe zu beschränken. 

6. Jede Untervermietung ist auszuschließen, wenn nicht der Unter¬ 
mieter einen besonderen Zufenthaltsraum von mindestens 15 chm Inhalt 
erhält und für die Wohn= und Schlafräume und die Rüche des Dermieters 
zusammen mindestens 40 qm Grundfläche verbleibt. 

7. In Nebengebäuden dürfen keine Wohnräume und, abgesehen von 
Handwerksbetrieben und Waſchküchen, auch keine Krbeitsräume oder Leue¬ 
rungsanlagen eingebaut werden. 

8. Über der Decke des oberſten zum Wohnen, Schlafen oder Arbeiten be— 
ſtimmiten Geſchoſſes muß ein begehbarer, iſolierender Luftraum zur 
AQbhaltung der Witterungseinflüſſe vorhanden ſein, in dem, wenn und ſoweit 
es nicht ſchon im Dachgeschoß geschehen ist, gleichzeitig der gemeinsame Trocken¬ 
boden und die Zbstellkammern unterzubringen sind. 

2“
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9. Aus demſelben Grunde ist zu fordern, daß bei Wohn=, Schlaf= und Kr¬ 
beitsräumen im Dache die Backenwände der Dachfenster, Dacherker und Dach¬ 
aufbauten, wie die schrägen Dachflächen zwischen den Sparren entweder mit 
Ziegelaussatz oder mit Strohlehmausstakung oder mit anderen geeigneten 
Stoffen isoliert und mit Kalkmörtelputz versehen werden. 

10. Die chauseiten, auch der Rückfronten, sind bei aller Einfachbeit 
architektonisch einwandfrei auszubilden. 

11. Es ist für eine gute Grundrißlösung zu sorgen. Namentlich ist zu 
verlangen, daß die ohnungen durchlüftet werden können, die Hborte un¬ 
mittelbar an der Kußenseite der Gebäude liegen, die Wohnräume, Speise¬ 
kammern, Speiseschränte, Baderäume oder Badenischen gut belichtet sind 
und eine einwandfreie Kbwässerbeseitigung vorhanden ist. 

Ministerium des Innern. 4 

Ditzthum. Benndorf.



In einer lürzlich herausgegebenen Dentſchrift „Beiträge zut Wohnungs- 
fürſorge nach dem Kriege“ wurde ausgeführt: 

Auf Grund des Erlaſſes des Königlichen Miniſteriums des Innern vom 
10. RNovember 1915 ist es möglich gewesen, in hellerau eine Kleinwohnung 
zu bauen, welche einschließlich der Krbeiterkarte für die elektrische Straßenbahn 
nach Dresden konkurrenzfähig ist im PDreise mit der Kleinwohnung im großen 
Zinshause der Stadt. Damit ist es in einer einzelnen Siedelung gelungen, 
für den in die Umgebung der Stadt hinausgeschobenen städtischen Klein= 
wohnungsbau einen wertvollen Beitrag zu geben. 

Jene Kusführungen wollten durchaus lokal sein; immerhin konnten wohl 
aus ihnen Richtlinien von allgemeiner Bedeutung gezogen werden. 

Die folgenden Kusführungen wollen nun auch wieder durchaus örtlich 
bestimmt sein; sie wollen an einem kleinen Einfamilienreihenhaus in hellerau 
die Bedeutung der im Erlaß des Königlichen Ministeriums des Innern gege¬ 
benen Erleichterungen für den Kleinwohnungsbau nachweisen. ber auch 
hier wird die Ubertragung auf andere Derhältnisse nicht schwer sein, so daß 
zugleich die Bedeutung des Erlasses für den in die Umgebung der Stadt hinaus¬ 
geschobenen städtischen Kleinwohnungsbau überhaupt ersichtlich sein wird. 

Um aber ein richtiges Bild von der Bedeutung dieses Erlasses zu geben, 
ist es erforderlich, noch auf folgendes binzuweisen: 

Wir werden in einer besonderen krbeit noch den Nachweis erbringen, 
1. daß es eine Kleinwohnung, die wirtschaftlicher gebaut ist als das erwähnte 
kleine Einfamilienreihenhaus, nicht gibt, 2. daß unser kleines Haus die Mindest¬ 
maße hat, welche eine Lamilienwohnung für Eltern mit 4 Kindern haben muß. 

Huf dieser Basis ergibt sich nun aber: 
1. selbst diese kleinste Wohnung ist — ganz abgesehen von der gegenwärtigen 

Dreissteigerung — die einzige Wohnung, welche zu einem Mietpreis von 
400 .X jährlich noch herzustellen ist; 

diese Wohnung ist aber nur noch auf Grund der Elleichterungen des 
Erlasses möglich gewesen; 

mithin können für 75 0 aller Menschen überhaupt nur noch auf Grund der 
im Erlaß gegebenen Erleichterungen Wohnungen im Dorort gebaut werden;: 

4. nur diese, erst durch den Erlaß möglich gewordene Wohnung — als 
Eigenhaus — einschließlich Krbeiterkarte nach der Stadt, abzüglich Ertrag 
aus 500 qm Schrebergarten, ist konkurrenzfähig mit der billigsten Klein¬ 
wohnung im großen Zinshaus. Nur wenn diese Konkurrenzfähiqkeit 
erreicht ist, kann aber von einer Lösung der Wohnungsfrage gesprochen 
werden, da wieder 75% aller Menschen der Großstadt nur dann in der 
Dorstadt wohnen können. 

So ergibt sich: nur auf Grund des Erlasses ist es möglich, Mietwohnungen 
für 400 im Dorort zu schaffen; nur auf Grund des Erlasses kann eine Non¬ 

Ol
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kurrenzfähigkeit der Kleinwohnung mit derjenigen im großen Zinshaus der 
Stadt erreicht werden. Diese Konkurrenzfähigkeit ist und bleibt aber die con¬ 
ditio sine qua non für eine Lösung der Wohnungsfrage. 

Wir werden nun in einer bteilung & die im Erlaß gegebenen Erleich¬ 
terungen besprechen, welche sich auf den eigentlichen Bau des Hauses beziehen, 
in einer bteilung B diejenigen, welche die Gesamtanlage der Siedelung be¬ 
treffen und mittelbar von sehr erheblicher Wirkung auf die Jahreskosten des 
einzelnen Hauses sind. 

Zugleich werden wir bei einer jeden Bestimmung des Erlasses, die eine 
Erleichterung gibt (I des Erlasses), die entsprechende Bedingung heranziehen 
(II des Erlasses), unter welcher die Erleichterung gewährt wird und die jeden 
Mißbrauch und Ubergriff ausschließt. 

A. 

Wir beginnen die Besichtigung unseres kleinen hauses im Neller und 
dort in der Waschküche. Der Erlaß gibt in 1 16 für die Waschküche folgende 
Bestimmungen: 

Hür Waschküchen zu hauswirtschaftlichen Zwecken im Nellergeschoß genügt 
2,25 un lichte höhe, wenn ihre Grundfläche mindestens 10 qm beträgt, die 
Jenster mit von unten zu öffnenden Kippflügeln versehen werden und ein 
besonderer Entlüftungskanal neben dem Schornstein vorhanden ist. Sie bedürfen 
keines besonderen Jugangs von außen, wenn sie von den übrigen Nellerräumen 
und dem Creppenhause durch einen besonderen mit Kbschlüssen versehenen 
Dorraum getrennt sind. Die Einsenkung darf bis zu 1,70 m unter das umge¬ 
bende Gelände betragen; für die Lichtöffnung genügt ½/12 der Grundfläche, 
von der ½ bei entsprechender Lichtschachtanordnung innerhalb der Einsenkung 
liegen darf. Eine Isolierung der Umfassung durch Mauerwerk mit TLuftschacht 
ist nicht nötig. 

Unsere Waschküche entspricht diesen Angaben. 
Die ministerielle Derordnung bedeutet in den für eine Waschküche ge¬ 

gebenen Erleichterungen einen völligen Bruch mit der bisherigen Behandlung 
der Waschküche seitens der Baupolizei. In dieser lag unseres Erachtens der 
große Lebler, daß zu wenig unterschieden wurde zwischen den gänzlich ver¬ 
schiedenen Aufgaben, die eine Waschküche im praktischen Leben haben kann. 
Soweit wir ſehen, gibt es drei verschiedene Typen von Waschküchen: 

1. die Waschküche im großen Zinshause. An sie werden ganz außerordent¬ 
lich große Anforderungen gestellt, und in ihr wäscht mindestens teilweise 
auch die Berufswaschfrau. 
die Waschküche in der Dilla. Die Ansprüche sind hier unvergleichlich geringer¬ 
aber auch hier wäscht die Berufswaschfrau, die am nächsten und über¬ 
nächsten Cage vielleicht wieder in einer solchen Waschküche waschen muß. 

5. die Waschküche im kleinen Ein= oder =weifamilienhaus; auch sie wird 
weniger beansprucht, und es steht von vornherein fest, daß hier keine Be¬ 
rufswaschfrau arbeitet, sondern die hausfrau, welche vielleicht alle vier¬ 
zehn Cage einmal einige Stunden sich hier aufbält. 

—
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Daß diesen Dingen des praktischen Lebens durch die ministerielle Derord¬ 
nung in so vorzüglicher Meise in den gewährten Erleichterungen Rechnung 
getragen ist, erscheint von großer Tragweite. Hier ist nun in erster Linie zu nennen, 
daß die Waschküche keinen besonderen Jugang von außen zu haben braucht. 
Die Kosten für einen solchen würden 250 Al betragen. 

Der Unternehmer im Kleinwohnungsbau rechnet damit, daß er einen 
Ofen nicht setzen kann, weil dieser 80 .K kostet und in der Miete eine Erhöhung 
um 5.K zur Folge haben würde, der Hrbeiter aber mit einer Kusgabe von 
5 4% entschieden rechnet. 250 K für einen besonderen Jugang von außen 
zur Waschküche würden nicht 5, sondern 15.K in der Miete bedeuten. So geht 
aus diesen Jahlen hervor, daß der Erlaß schon dann, wenn er keine weitere 
Bestimmung enthielte als nur diese, daß ein besonderer Jugang zur Waschküche 
nicht nötig ist, von entscheidender Bedeutung für den Kleinwohnungsbau wäre. 

Man kann auch nicht einwenden, ein solcher Jugang koste weniger, wenn 
die Türe von der Waschküche nach dem Innern des hauses dafür fortgelassen 
werde. hiergegen ist zu sagen, daß es doch von sehr erheblichem Wert ist, daß 
die hausfrau, wenn sie in der heißen Waschküche gewaschen hat, nicht erst durch 
die kalte Luft draußen braucht, um in die Küche zu kommen, sondern innerhalb 
des hauses über die Kellertreppe dorthin gelangen kann. 

Man könnte noch auf die Lösung der Waschküchenfrage durch eine große 
gemeinsame Waaschküche für je 12 Jamilien in einem besonderen Waschhaus 
hinweisen. Immerhin hat eine solche zunächst gegenüber der Waschküche im 
eigenen hause ebenfalls den Nachteil, daß die Hausfrau dann auch nach dem 
Waschen durch die kalte Luft gehen und die Mäsche nach hause schaffen muß. 

Es kommt aber noch ein anderes Moment binzu, das uns noch weit wich¬ 
tiger erscheint. Man könnte wohl auf den Gedanken kommen, für das LCebens¬ 
gebiet des haushaltes eine Lormel oder mathematische Ligur einsetzen zu 
wollen und hier etwa als Sumbol des in sich geschlossenen Gebietes den Kreis 
wählen. Und doch würde dieser dem Wesen des haushaltes vielleicht noch 
nicht ganz entsprechen; noch besser würde man eine Ellipse zeichnen, in deren 
einem Brennpunkt die Küche, in deren anderem die Waschküche steht. 

Eine große gemeinsame Waschküche mag noch so schön sein; das restlose 
Elück des eigenen heims steht und fällt für die Hausfrau mit der eigenen Wasch¬ 
küche, in der sie ohne irgend jemanden fragen zu müssen, waschen kann, wann 
und so oft es ihr und dem Hetter beliebt. 

Die unmittelbare Derbindung der Waschküche mit dem hause ist aber 
auch deswegen von sehr großer Bedeutung, weil nur so die Waschküche das 
ganze Jahr hindurch zugleich als Bad möglich ist. Jede Familie hat in unserm 
fleinen hause ihr eigenes Bad, ein Moment, das im Interesse der Dolkshygiene 
hoch eingeschätzt werden muß. 

Uimmt man alle diese Momente zusammen, so wird man diese, für die Wasch¬ 
küche gegebenen Erleichterungen mit großer Sreude und Dankbarkeit begrüßen. 

Um aber irgendwelchen Mißständen und nachteiligen Wirkungen auf das 
Hhaus vorzubeugen, enthält der Erlaß sehr wichtige und gut erfüllbare Bedin¬ 
gungen für jene Erleichterungen.
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Kußer gewissen Abmeſſungen in Grundfläche und Höhe sind die Einsen¬ 
kung, die Größe der Lichtöffnung und die LCichtschachtanordnung genau bestimmt. 
Kußerdem müssen ein von unten zu öffnender Kippflügel im §enster und ein 
Entlüftungskanal neben dem Schornstein vorhanden sein. 

In unserem kleinen Einfamilienhaus läßt sich nun sehr gut noch ein zug¬ 
kanal einbauen, der oben an der Decke der Uaschküche wagerecht durch den 
Keller geht und so eine Oberlüftung mit intensivem Lug gerade an der Stelle 
gibt, wo der Dampf am dichtesten ist. Hier dürfen wir (wie in der kürzlich 
herausgegebenen Denkschrift über die Wohnungsfürsorge nach dem Kriege) 
darauf binweisen, wie viel leichter manche Dorteile im Kleinhaus zu erreichen 
sind, als in der Rleinwohnung im großen ZSinshaus, weil in letzterem die Masse 
des Hauses so außerordentlich groß ist, in der die einzelne Kleinwohnung doch 
nur einen sehr bescheidenen Teil einnimmt. 

Kußer dem Entlüftungskanal schreibt der Erlaß noch vor, daß die Wasch¬ 
küche von den übrigen Kellerräumen und dem (reppenhause durch einen be¬ 
sonderen, mit Kbschlüssen versehenen Dorraum getrennt sein muß. 

Treten wir durch die Tür der Waschküche in den Keller, so haben wir hier 
zunächst einen kleinen Ilur, der dort, wo die Treppe ansetzt, eine zweite Tür 
hat, welche den Dorraum wieder gegen das Treppenhaus abschließt. 

Neben dem Ilur befinden sich der Dorratskeller und Kohlenkeller, in dem 
Raum unter der Treppe liegt eine dicke Schicht Land, um Gemüse gut auf¬ 
bewahren zu können. 

Gehen wir nun die gerade Treppe hinauf, so kommen wir in die Wohnküche. 
In der einen Ecke steht die Lehnbank mit Tisch und Stühlen. Zußerdem 

steht in der Küche noch ein Küchenschrank und vor dem Fenster eine Küchenbank, 
auf der bei der hierfür wünschenswerten helliqkeit aufgewaschen wird. Kußer 
dem Lenster hat die RKüche auch in der nach dem Garten führenden Tür eine 
zweite große TLichtöffnung. Unsere Küche hat Doppelfenster und Doppeltür. 

Am Senster befindet sich eine besondere Lüftungsvorrichtung. Das Lenster 
ist in sechs Scheiben geteilt. Im äußeren HLenster ist in der einen mittleren Scheibe 
ein Kippflügel angebracht, im inneren Lenster ist ebenfalls ein Kippflügel 
angebracht, aber nicht in der in gleicher höhe liegenden Scheibe, sondern in 
der nächst höheren. Dieser innere Kippflügel ist mit seitlichen Böcken versehen 
und sehr gut stellbar. S# kann die Luft nur ganz allmählich durch die beiden 
Henster hindurchstreichen und durch die ganz schmal zu stellende GOffnung oben 
am inneren Fenster. Dadurch ist eine vorzügliche Lüftung bei jedem Wetter 
möglich. Wesentlich ergänzt wird diese noch durch den bei der Esse angebrach¬ 
ten Entlüftungskanal. Somit ist in diesem wichtigen Raum für eine ausge¬ 
zeichnete Lüftung gesorgt. 

In der Ecke neben der Esse steht der Küchenherd mit den gelben Kacheln, 
die vortrefflich zu dem blauen Anstrich der Wände passen. Er sieht aber nicht 
nur gut aus, sondern ist, was noch wichtiger ist, ein ganz erstklassiger Heizapparat. 
Durch eine MNlappe, die geöffnet wird, steht er in Derbindung mit der dentral¬ 
facheloffenheizung des hauses. Bei nicht sehr starker Kälte geht die überflüssige 
Wärme des herdes durch die heizkanäle in die gute Stube, in die beiden Kammern
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des Obergeſchoſſes und in die Dachkammer, ſo daß das ganze haus immer 
überschlagen ist, während sich in der guten Stube außerdem ein großer Kachel— 
ofen befindet, in dem die eigentliche Sentralheizung (Frischluftheizung) ein¬ 
gebaut ist, welche bei stärkerer Kälte geheizt wird. Diese Sentral=Kachelofen= 
heizung hat neben anderen Dorzügen den großen Dorteil, daß in den Kammern 
kein Ofen steht. Erstens würde für diesen überhaupt kein Platz sein und zweitens 
muß, um einen Ofen immer ein gewisser Platz sein, damit Möbel und Betten 
nicht anbrennen. So ist diese SZentralheizung für uns von sehr großer Bedeu¬ 
tung, ja unser Haus ist nur mit dieser Heizung denkbar und möglich. 

In der Rüche befindet sich neben dem Kochherd noch der Gashahn, welcher 
Kochgas liefert. Im rbeiterhaus, wo nicht ein hausmädchen, sondern die 
Dausfrau selbst kocht, ist das Gas ja nicht nur ein angenehmer, sondern auch ein 
wirtschaftlicher JLaktor von erheblichem Werte. 

Der Kusguß ist auch bequem zur hand und die Tür nach dem Garten stellt 
die wichtige Derbindung mit dieser wertvollen Erweiterung des kleinen Hauses 
dar. Jugleich wird hier vor der Tür allerlei Schmutzarbeit erledigt werden zur 
Schonung und Reinhaltung der Wohnküche. 

Man kann nun sagen: die Küche mit 10,60 Om Wohnfläche und 27,5 chm 
Rauminhalt ist nicht groß. Demgegenüber darf man aber wohl auf die besonders 
guten Lüftungsvorrichtungen dieses Raumes hinweisen. Zuch sind die heller¬ 
auer Kinder meistens draußen, was ihnen offenbar sehr gut bekommt. Dor 
allem aber müssen wir hier einige Bestimmungen des Erlasses heranziehen, 
die außerordentlich wichtig sind. Der Erlaß bestimmt zwar als Mindestmaß 
für die ganze Wohnung 40 qm; für die einzelnen Räume werden aber keine 
bestimmten Maße angegeben, mit Kusnahme eines Raumes;: der Untermieter 
muß einen Kufenthaltsraum von mindestens 15 chm haben. hier haben wir 
wieder eine Bestimmung des Erlasses, die in ganz vorzüglicher Weise jedem 
Mißbrauch der Erleichterungen vorbeugt, indem sie für die Gewährung die 
Erfüllung ganz bestimmter Bedingungen zur Doraussetzung macht. Wir gehen 
gewiß nicht fehl, wenn wir annehmen, daß es der Sinn des Erlasses ist: habt 
alle möglichen Erleichterungen für das Bauen eurer kleinen Einfamilien¬ 
häuser; aber dann sorgt auch dafür, daß ihr diese geringsten Maße nun auch 
ganz für euch und eure Jamilie habt, und daß sich nun nicht auch noch irgend¬ 
ein fremder Schlafbursche bei euch in der Küche herumdrückt. 

Bei unserm hause ist nun Untervermietung schon deswegen ausgeschlossen, 
weil die Kammern ineinander gehen und weil der Erlaß ferner bestimmt, 
daß Untervermietung auch nur dann gestattet ist, wenn für den Dermieter und 
seine JLamilie außerdem mindestens noch 40 qm Wohnfläche verbleiben. 

Wenn nun aber unser kleines haus im eigentlichen Sinne des Wortes 
nur ein Einfamilienhaus ist, so wird man die Küche unbedenklich als groß genug 
bezeichnen können. 

Don der Rüche aus führt eine Tür in die gute Stube. Die gute Stube 
muß sein, wenigstens in Lachsen. Wo soll sonst die Srau ihren guten hut auf¬ 
bewahren? Wo sollen sonst die echt Nußbaum imitierten Möbel stehen, die 
mitgebracht werden? Schließlich ist die gute Stube auch noch ein geeigneter 

—
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Raum für solche Gegenstände, die einer gewissen Sicherheit vor Kinderhänden 
bedürfen. — Immerhin können diese mehr oder weniger berechtigten Momente 
höchstens als im Kundenkreis vorhandene Bedürfnisse festgestellt, nicht aber 
als genügende Gründe für eine gute Stube anerkannt werden. Dielmehr 
würde es, wenn es keine anderen Gründe gäbe, die Kufgabe einer Dolkser= 
ziehung auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge sein müssen, darauf hinzu¬ 
wirken, daß die gute Stube verschwindet. 

Dielleicht hat der Wunsch nach einer guten Stube aber doch auch noch andere 
Gründe. „Mein haus ist meine Welt“ steht auf so manchem Wandbrett ein¬ 
gebrannt. Das ist ja auch ein ganz schöner Spruch. Dielleicht gibt es aber in 
jedem haus eigentlich zwei Welten; eine des Klltags: in ihr müht sich von 
früh bis spät die Hausfrau. Tagaus tagein, jahraus jahrein kämupft sie hier 
mit Scheuerbürste und Wassereimer gegen den unvermeidlichen Dreck. Kann 
man es ihr verdenken, wenn sie den Wunsch hat: wenn es doch in meinem hause 
einen Raum gäbe — und sei er noch so klein —, der unberührt bleibt von alle¬ 
dem, was der klltag so mit sich bringt. Es ist eine merkwürdige Sache um die 
gute Stube, sie nimmt von der sowieso schon kleinen Wohnung noch einen 
nicht unerheblichen Raum weg und doch, stelle man sich einmal vor: ein haus, 
in dem alles immer in Benutzung ist, und daneben ein Haus, in dem es neben 
der Welt des Klltags auch noch eine kleine Welt des Leiertags gibt. Räumlich 
macht die gute Stube die übrige Wohnung enger, psuchisch bedeutet ihr Dor¬ 
handensein eine Befreiung; sie gibt dem Hhaus ein Etwas über den Hllltag, 
das sonst fehlen würde. 

ber freilich, geändert werden muß hier noch sehr viel. Im Januar 
1915 besahen wir in einer mit viel Derständnis geleiteten gemeinnützigen Siede¬ 
lung einige Wohnungen. Wir traten in ein Einfamiliendoppelhaus ein: die 
Straßenfront nach Süden, Eingang an der Ostseite, vorne vor, die ganze Süd¬ 
front einnehmend, lag ein prachtvolles Wohnzimmer, wohl 5 K5½ m. Kls 
die junge Srau gefragt wurde: „Heizt es sich gut?" sagte sie: „Das weiß ich 
nicht, wir haben hier noch nie geheizt.“ Das haus war im Oktober 1014 be¬ 
zogen. Wir befanden uns in der guten Stube, die in der vollen Breite des 
Hauses die Sübseite einnahm, also als ein herrlicher Raum nicht nur völlig 
unbenutzt war, sondern den übrigen auch noch die Sonne wegnahm. 

wenn schon gute Stube sein muß, dann mag sie so klein als irgend mög¬ 
lich und die Küche so groß als irgend möglich sein. 

In unserer guten Stube — sie hat 10,54 qin Wohnfläche bei 26,8 chm 
Rauminhalt — steht nun in der einen Ecke der gemütliche Kachelofen. Kuch 
hier haben wir wieder die vorzügliche Lüftung durch den doppelten NKipp¬ 
flügel im Doppelfenster und den Entlüftungskanal. 

In der Ecke am Lenster steht das große Sofa mit dem Cisch, an der anderen 
Wand gegenüber stehen eine Kommode und zwei Stühle. Hllerdings sieht 
nun diese gute Stube etwas anders aus als Räume dieser Ert sonst auszusehen 
pflegen. Wir haben hier wirklich echte Möbel, nämlich echt kiefern; sie sind in 
Rücksicht auf den Gebrauch und Preis nicht gewachst oder poliert, sondern 
naturfarben matt lasiert und heben sich gegen den bräunlich gelben Larbton



der Wände ganz vortrefflich ab. Ein naturfarbener Rokosteppich, der den 
größten Teil des Jußbodens bedeckt, gibt dem Zimmer etwas Wohnliches. 

Wie bei den Möbeln des ganzen hauses, war auch bei diesen Möbeln 
der guten Stube der leitende Gedanke der, Möbel zu schaffen, die nicht mehr 
kosten als die Magazinmöbel und die der Hrbeiter auch wirklich bezahlen und 
kaufen kann. Jugleich aber haben wir durch Material und Jarbe und einzelne 
Derbesserungen (Süße, Holzknöpfe statt der Beschläge, Schlüsselscheiben aus 
Dolz usw.), die durch den Einfluß des Kunstgewerbes sowieso schon ganz 
wesentlich verbesserten Magazinmöbel noch etwas geändert, und das alles 
zusammen macht unsere Stube zu einem ganz hübschen kleinen Raum. 

Don der guten Stube führt eine Tür auf den etwa 1½ qm großen Dor¬ 
platz. Wenn man durch die haustür in das Haus eintritt, so besindet man sich 
auch zunächst auf diesem kleinen Ilur, von dem aus links eben die Tür in die 
qgute Stube führt, während geradeaus die Treppe in gerader Richtung nach 
dem Obergeschoß führt. Oben an der Treppe ist wieder 1 qm Slur. Weniger 
Dlatz für den Nebenraum kann den ohnräumen nicht genommen werden, 
und diese Gestaltung des Treppenhauses darf wohl als ein Meisterstück Tesse¬ 
nows bezeichnet werden. 

Die Treppe hat 21 cm Kuftritt bei 10 cm Steigung, darf also als durch¬ 
aus genügend bezeichnet werden. Das Treppenhausproblem ist Gegenstand 
einer Spezialuntersuchung. Jür unser haus wird etwas anderes nicht in 
Irage kommen können. Kuch hat eine gerade Treppe vor allen mehr oder 
weniger gewendelten Treppen den großen Dorzug, daß jedes Möbel in die 
oberen Räume zu bringen ist. So kann in die größere Rammer des Ober¬ 
geschosses ein chrank mit 130 cm Breite und 70 cm Tiefe im Sims ohne jede 
Schwierigkeit hinaufgebracht und dort aufgestellt werden. 

luch hat eine gerade Creppe etwas außerordentlich Klares und Be¬ 
freiendes, was gerade in einem haus mit so geringen bmessungen als wohl¬ 
tuend empfunden wird. 

Endlich aber gilt die Bestimmung in I 13 des Erlasses, daß Treppen 
90 cm breit sein dürfen, nur für gerade Treppen. Gegen die sonst geforderte 
Breite von 1 m macht das nicht weniger als 60 .Kl in den Baukosten, also 
5,60 Kl in der Miete aus. So bedeutet die gerade Treppe schließlich auch noch 
eine Ersparnis. 

Oben an dem Stückchen Ilur befindet sich das W. C., in der Nähe der 
Schlafräume. Im W. C. ist zugleich ein Wasserhahn mit Kusguß, so daß das 
Wasser nicht von unten herauf geholt zu werden braucht. 

Im Obergeschoß sind nun zwei Kammern. In der qgrößeren, dem Eltern¬ 
schlafzimmer, stehen zwei Betten, ein großer Schrank und ein Waschtisch; sie 
hat 10,71 qom Wohnfläche mit 27,8 chm Rauminhalt. In der kleineren Kammer, 
einem Kinderschlafzimmer, stehen zwei Betten und ein Cischchen; sie hat 
7,85 oOm Wohnfläche bei 20,3 chm Rauminhalt. 

luch in diesen Kammern haben wir, wie schon erwähnt, Sentralheizung, 
also keinen Ofen, ferner ebenfalls Doppelfenster und außer einer vorzüglichen 
Querlüftung wieder den doppelten Kippflügel und den Entlüftungskanal. 

3*
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Bei der guten Cuft, welche die Hellerauer Häuſer umgibt, darf ſomit der Raum— 
inhalt als genügend bezeichnet werden, während auch genügend Wohnfläche 
vorhanden iſt, um die Möbel gut aufzuſtellen. Die Schlafräume in unserer 
Arbeiterwohnung ſind ja eben nur Schlafräume. Im übrigen halten ſich die 
Samilienmitglieder, soweit sie nicht überhaupt draußen sind, in der Küche 
auf, in der sie sich auch des Morgens waschen. 

Wenn man nun aber auch unsere Kammern ohne Bedenken als genügend 
bezeichnen kann, so möchten wir doch an dieser Stelle eine kurze Untersuchung 
darüber anstellen, inwieweit der Erlaß die Maße für die einzelnen Räume 
des hauses bestimmt bzw. freiläßt. Diese Untersuchung führt uns zugleich 
auf diejenigen Bestimmungen, die offenbar nicht nur der ministeriellen Der¬ 
ordnung zugrunde liegen, sondern die überhaupt jeder Bauweise, die als zu¬ 
lässig in Betracht kommen kann, zugrunde liegen müssen. 

hier steht ja nun von vornherein fest, daß ein Raum von lim Breite, 
4 m Länge und 4 m höhe nicht deshalb möglich wird, weil er 16 chm Inhalt 
hat. Kuf der anderen Seite bringt die ministerielle Derordnung in sehr feiner 
We#ise zum Zusdruck, daß, eine genügende Wohnfläche vorausgesetzt, auch in 
der höhe nicht unter ein bestimmtes Maß hinunter gegangen werden soll, 
daß also die Rechnung nach RKubikmeter auch nicht ganz ausgeschaltet werden 
kann. Dielleicht lassen sich diese Dinge auf eine Sormel bringen, indem man 
sagt: Hür das Drodukt von Wohnfläche und Geschoßhöbe ist einerseits über¬ 
haupt ein Mindestmaß zu fordern, anderseits ist auch für jeden einzelnen 
Faktor wieder ein Mindestmaß zu fordern, so daß das Hrodukt nicht etwa durch 
wesentliche Dergrößerung eines Laktors zum Nachteil des anderen erreicht 
werden darf. 

Wie wir schon erwähnten, ist der einzige Raum, für welchen ganz bestimmte 
Maße angegeben sind, der Raum für den Untermieter; hier werden 15 chm 
gefordert (II 6 des Erlasses). Im übrigen ist nur angegeben, daß die Wohn¬ 
fläche mindestens 40 0m, die Geschoßhöhe im Erdgeschoß mindestens 250 cm, 
im Obergeschoß und Dachgeschoß 225 cm betragen muß (1 15, II 6 des Er¬ 
lasses). Wenn nun aber auch bezüglich der Einteilung der 40 qm ein gewisser 
Spielraum gelassen ist, so ist es natürlich nicht die bsicht der Derordnung, 
daß irgendwo im hause Löcher gebaut werden können. Immerhin wird man 
in Rücksicht darauf, daß die Jamilienmitglieder sich den größten Teil des Tages 
in der Küche aufhalten, bei geeigneter Kuwendung aller Dorteile, welche die 
Technik der Gegenwart bietet — Doppelfenster, doppelte Kippflügel, Ent¬ 
lüftungskanal, Jentralheizung, kein Ofen im Zimmer —, in Rücksicht endlich 
auf die vorzügliche Querlüftung des ganzen hauses, die offene Bauweise, 
die reichliche Besonnung und die gute Luft, welche die Häuser umgibt, den 
Rauminhalt für die Schlafkammer von ein bis zwei Kindern verhältnismäßig ge¬ 
ring annehmen dürfen. Bei aller Dorsicht und schärfsten Kritik, die wir unserer 
neuen Krbeit gegenüber üben müssen, wird man schließlich sich doch sagen 
dürfen: es liegen hier wirklich andere Derhältnisse vor, die — in den unbedingt 
erforderlichen festen Grenzen — es gestatten, etwas weiter zu gehen als man 
im Rückblick auf das bisher Gewohnte zu gehen zunächst vielleicht geneigt ist.
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Von der größeren Kammer führt eine Tür wieder auf 1 qm Creppenflur; 
von hier aus geht eine Treppe — wieder in gerader Linie — ins Dachgeschoß. 
Bier liegt noch eine Kammer mit 7,45 m Wohnfläche und 15,3 chm Rauminhalt; 
sie hat eine Höhe von 225 cm, eine Schräge auf 1½ Seiten von 50 cm CGeiten¬ 
giebel: Släche 0,90 qm, Döhe 200 cm), eine wagerechte Decke von 5,15 qam. 

In II 8 bestimmt der Erlaß: Über der Decke des obersten zum Wohnen, 
Schlafen oder rbeiten bestimmten Geschosses muß ein begehbarer isolierender 
Luftraum zur bhaltung der Witterungseinflüsse vorhanden sein. 

Sofern dieser Raum aus technischen Gründen (Heuersgefahr, Kusbesse¬ 
rungen) zu fordern ist, darf der über unserer Dachkammer vorhandene, offene 
und zugängliche, 75 cm hohe Raum als für diese Swecke ausreichend bezeichnet 

werden. Soweit es sich aber um hugienische Gründe handelt, so konnte unsere 

Dachkammer durch besonders gute Isolierung durchaus zu einem brauchbaren 
Schlafzimmer ausgebaut werden. 

Kuch in dieser Kammer haben wir wieder Doppelfenster, doppelten Kipp¬ 
flügel, Entlüftungskanal und Zentralheizung. klles dies zusammen macht auch 
diesen Raum für Winter und Sommer als Schlafkammer für ein bis zwei 

Kinder durchaus möglich. hbinzu kommt, daß gerade hier oben die frische 
Luft am freiesten um die häuser streicht, während Doppelfenster und heizung 
im Winter gegen Rälte ausreichenden Schutz gewähren. 

Liegen nun aber Bedenken technischer oder hugienischer Art gegen diesen 
Raum nicht vor, so dürfen wir uns nun ein Bild von der Bedeutung dieses 
Raumes machen, indem wir folgende Sahlen geben. Es ist ja ohne weiteres 
klar: je größer die Umfassungsmauern und die dafür notwendigen Gründungen, 
deſto teurer das Bauen. Würden wir alle Räume in einem Geschoß (Erd¬ 
geschoß) haben, so würde das am teuersten werden. Billiger wird das Haus 
schon, wenn die Räume in zwei Geschossen (Erdgeschoß und Dachgeschoß) 
untergebracht werden. Ganz erheblich ändern sich aber die Derhältnisse, 
wenn nun außer im Erdgeschoß und einem Obergeschoß über diesen beiden 
auch im Dachgeschoß noch ein Wohnraum untergebracht werden kann. 

Die nachfolgenden Sahlen bringen das am besten zum Kusdruck: 
1 Om Wohnfläche unseres hauses kostet etwa K 120.— — K 7.20 Miete 
1 am der Dachkammern (hier ist nur der Zus¬ 

bau des Daches notwendig . .. 30.— — . 1.80 
Unterſchied für den qͤm.. .. ... 00.—— 5.40 
das macht bei 7,45=5)Dl 668.70 = 40.12 

Uehmen wir nun hinzu: 
1. Uur mit dieser Dachkammer erreichen wir den erforderlichen Raum von 

40 m: 
2. nur wenn ein Teil der Mohnfläche im Dach liegt, ist die Wohnung für 

den Preis herzustellen, den der Grbeiter allein bezahlen kann, so sprechen 
die wenigen Sahlen ein überzeugendes Wort: hier liegt überhaupt die 
Entscheidung. 
Dergegenwärtigen wir uns noch das über die Bedeutung unseres Hauses 

als Eigenhaus Gesagte und über seine Konkurrenzfähigkeit mit der Mlein¬ 
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wohnung im zinshaus der Großstadt, so unterliegt es gar keinem Zweifel, 
daß diese Bestimmungen des Erlasses über die Dachkammer einerseits technisch 
und hugienisch berechtigt, anderseits aber für die gesamte Wohnungsfürsorge 
von durchaus entscheidender Bedeutung sind. 

Kls letzter Raum im hause ist noch der Trockenboden zu erwähnen. Im 
großen FSinshause der Stadt ist er, der Waschküche entsprechend, ein sehr wich¬ 
tiger Raum. Kber selbst im kleinen Sweifamilienhaus ist für ihn unbedingt 
der vollständig abgesonderte Platz zu fordern, den der Erlaß vorschreibt: die 
Abstellkammern müssen nach 1 17 des Erlasses ohne Benutzung des gemein¬ 
samen Crockenbodens zugängig sein. — Der hader würde sonst kein Ende 
nehmen. 

Es liegt ja aber auf der Hand, daß in diesem Dunkte auch das Sweifamilien= 
haus sich vom Einfamilienhaus noch wieder wesentlich unterscheidet. Miemand 
wird etwas Bedenkliches darin sehen können, daß einmal ein oder zwei Kinder 
der eigenen LSamilie unter der Mäsche hindurch in ihre Kammer schlüpfen, 
wenn einmal Mäsche auf dem Arockenboden hängt. Wenn —. Erfahrungs¬ 
gemäß wird in bHellerau so gut wie nie auf dem rockenboden getrocknet. Es 
hängt das damit zusammen, daß eben jeder waschen und trocknen kann, wenn 
das Wetter gut ist, da jeder seine eigene Waschküche und seinen eigenen Garten 
hat. Eine statistische Erhebung über diesen Dunkt würde lohnend sein und 
wohl das Ergebnis haben, daß höchstens 2—3 mal im Jahr nicht im Sreien ge¬ 
trocknet wird, da die Wäsche hier ja außerdem viel schöner wird. Kllerdings 
können hier die Witterungsverhältnisse anderer Gegenden zu einem etwas, 
wenn auch nicht erheblich anderem Resultat führen 

## wird man auch gegen den nur sehr geringen Raum des Crockenbodens 
keine Bedenken tragen müssen. 

Schließlich dürfen wir es wohl noch als einen Dorzug unserer Wohnung 
bezeichnen, daß sie außer Küche und Stube drei Kammern hat. Man hat so 
eine Schlafkammer für die Jungen und eine für die Mädchen oder etwa für 
einen erwachsenen Sohn oder eine erwachsene Tochter (auch für verheiratete 
Kinder, die einmal mit ihren RKindern zu Besuch kommen) einen besonderen 
Raum. 

Über die Größe des einzelnen Grundstücks gibt der Erlaß die einzelnen 
Bestimmungen in 112. hiernach muß für das Einfamilienhaus eine Freifläche 
vor und hinter dem Gebäude in der Größe vorhanden sein, daß außer einem 
Dofraum von 4 m Ciefe hinter dem Haus und außer den nötigen Sugangs¬ 
wegen mindestens noch so viel Sreifläche bleibt, als das Haus in sämtlichen Ge¬ 
schossen zusammen Wohnungsgrundfläche hat, d. h. in unserem FJall 47 qm. 
Nach diesen Angaben würden wir für unser haus mit 100 m auskommen. 
Der Raum für den hof betrüäüt 4.— n 46 „ 1844 qm 
die überbaute Släche betrüt 6,27 4,01 = 28,00 = 
die Wohnfläche in sämtlichen Geschossen zusammien 456,91 

04,25 qm 

Es wird zurzeit außerordentlich wertvolle Hrbeit geleistet, um das Droblem 
der Siedlungsdichte in der Gartenvorstadt von Grund aus richtig zu lösen.
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Uns scheint, daß dieses Hroblem auf jeden Sall zur allseitigen Zufriedenheit 
gelöst werden wird. Einerseits sind die Umstände in einer Gartenvorstadt 
so außerordentlich günstige, daß selbst bei kleinen Grundstücken keinerlei Be¬ 
denken bestehen können, daß eine zu große Siedlungsdichte eintreten kann, 
anderseits aber wird der Wunsch nach Ergänzung des kleinen, zum hause ge¬ 
hörigen Gartens durch einen anderen Garten so oft geäußert werden, daß es 
ganz von selbst zu sehr erheblichen Sreiflächen hinter den Grundstücken kommen 
wird, sei es nun, daß diese Gärten — als Schrebergärten — hinzugepachtet 
oder auch binzugekauft werden. 

Gerade deswegen aber begrüßen wir diese, auf die ganz besonderen Der¬ 
hältnisse in so verständnisvoller Weise eingehenden Bestimmungen mit großer 
Sreude und verbindlichem Dank. 

Das entscheidende Moment in der Sache liegt darin, daß das Grundstück, 
welches der Krbeiter zu seiner Wohnung unbedingt kaufen muß, verhältnis¬ 
mäßig nur klein ist, und daß auf diese Weise der Dreis des Kaufobjektes und 
die entsprechende Knzahlung nur gering sind, während er sich im übrigen 
beliebig Land zupachten oder zukaufen kann. NUehmen wir beispielsweise 
5 K+ für den Ouadratmeter an, so kosten 100 qm 500 K, während 200 qm 
bereits 1000 Kl kosten würden. So bedeutet auch diese Bestimmung des Er¬ 
lasses wieder nichts Geringeres, als daß der Urbeiter schon für 500 K weniger 
zu einem Heim kommen kann als dies sonst der Lall wäre, wobei auch die 
50—100 K weniger Anzahlung noch ins Gewicht fallen. 

B. 

All jene wichtigen Erleichterungen des Erlasses, die sich auf den Bau des 
Dauses beziehen, werden nun noch auf das beste ergänzt durch die für die 
Gesamtanlage der Siedlung gegebenen Bestimmungen. Ja, diese bilden eigent¬ 
lich die Grundlage für jene, und es ist von ganz hervorragender Bedeutung, 
daß der Erlaß das Siedlungsproblem da angefaßt hat, wo es allein angefaßt 
werden kann, im Bebauungsplan. 

Aach Erschließung des Geländes durch einzelne große Straßen für den 
Durchgangsverkehr genügen für Wohnviertel Straßen von wesentlich geringerer 
Breite und einfacherer Kusführung vollständig. Unberührt vom Durchgangs¬ 
verkehr, ohne Staub und TLärm, sind sie sogar viel geeigneter für diese Teile 
der Siedlung; auch können hier, ohne die Gefahr, von Nraftwagen überfahren 
zu werden, die Kinder sich tummeln und spielen. 

Wie groß aber der Unterschied in den berstellungskosten einer großen 
Straße und einer Wohnstraße ist und wie sehr diese Kosten auf die Mietpreise 
oder Jahreskosten einer einzelnen Kleinwohnung einwirken, mögen am besten 
die Berechnungen zeigen, welche der Bauführer der Gartenstadt=Gesellschaft 
Dellerau, Robert Richter, aufgestellt hat. Die erste Tabelle gibt die herstellungs¬ 
kosten für vier Straßen in verschiedenen Breiten. Die zweite Tabelle zeigt, 
wie diese Kosten einwirken auf eine einzelne Kleinwohnung in einem Sechs¬ 
familienhaus. Die dritte Tabelle zeigt, wie die Nosten einwirken auf unser 
kleines Einfamilienhaus.
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Wirkung der Straßenbaukoſten auf die Mietpreiſe. 

a) 
A. herſtellungskoſten von Straßen in vier verſchiedenen Breiten: 
Eine ſogenannte Wohnſtraße von 5 m Breite, mit Schmutz- und Tage— 
wasserkanal, getrennt, einfache, an einer Seite liegende Wasser= und Gas¬ 
leitung. (Lichtleitung liegt oberirdisch, ist an den Gebäuden befestigt.) 
Die Befestigung besteht aus 15 cm starkem Grobschlag, 10 cm starkem 
Klarschlag und 5 cm starker Niesschüttung, alles mit der Dampfwalze 
abgewalzt. Ohne gepflastertes Schnittgerinne. Angenommen ist ein 
100 m langes Straßenstück: 

  

500 Om Land à A 5..5. 6t „ ..... — 
Straßen= und Schleusenbaukosten *5158.— 
Wasser= und Gasleitung, 150 mm Durch18 

· 9 558— .. 
1quostet Ins-—- K 10.08 

1 Ifd. m Anliegerlänge, halbe Breite . K 10.08 K 2,. 5 — 4 
b) Eine Wohnstraße wie vor, jedoch mit einem 1,5 m breiten Sußweg an 

einer Seite, zusammen 6,5 m breit. Befestigung wie oben, mit Bordkante 
und Schnittgerinne. Wasser= und Gasleitung wie oben. 100 lfd. m Straße: 

  

650 Om Land à K 5..5. # 3250.— 

Straßen= und Schleusenbautosten 5 726.50 

Wasser= und Gasleitung, 150 mm Durch. 1 880— 

K 10 856. 
1 am kostet " r5rs½ 50 4 15.70 

1 If d. m Anliegerlänge, halbe Breite ## 10,70 K 3,25 — 6 54,28 
Eine 11 m breite Straße, 5 m Sahrdamm, 2 XK 3m FJußbahn, Schmutz¬ 
und Tagewasserschleuse getrennt, beiderseits Schnittgerinne mit Bord¬ 
kante, mit doppelt verlegter Gas= und Wasserleitung, 20 cm hohem 
Dacklager, 15 cm hoher Klarschlagschüttung, 5 cm starker KMiesdecke; 
100 cm langes Straßenstück: 
1100 qm Land à A 5.5 KXK 5500.— 
Straßen= und Schleusenbaukosten 6424.— 
Waſſer- und Gasleitung, 150 mm Durchm. 3 760 

K 15 684.— v 
1 am totet 100 414 

1 Id. m nliegerlänge, halbe Breite % 14,20 K 55 = 78l45 
d) Eine 12 m breite Straße mit 6 m Jahrdamm, 2 XK 53m breiter Sußbahn, 

sonst genau wie c): 
1200 qm Land à K 55 i f 5000.— 
Straßen= und Schleusenbaukosten = 6829.— 
Wasser= und Gasleitung, 150 mm Durchm. 3 760— 

A i6 589. 
1 m kostet 1200— # 14. 10 

1 Ib. m Kuliegerlänge, halbe Breie4960



B. Wirkung der verschiedenen Straßenbreiten auf den Preis der Wohnungen: 

KAnnahme: 
Eine Baustelle von 25 m Unliegerlänge und 40 m Tiefe. 1000 qm Släche. 
Landpreis k 5.— für 1 qm. Zährliche Derzinsung: 5 %. 
Bebaut mit einem Sechsfamilienhaus, bestehend aus 6 Dreizimmer¬= 

wohnungen. 
a) Bei einer Straße von 5 m Breite: 

AK 47.70 K 25 K 56000 . . . .. — K 50.60 
59.60 

luf eine Mohng 6 K 0.953 

Straßenreinigung: K 0.20 fürs Jahr für 1 m 

  

  

  

  

  

  

  

  

— -⸗ 2.10 

Jährliche Belaſtung der Miete einer Wohnung. . . .. 40 12.03 

b) Bei einer Straße von 6,5 m Breite. Annahme: J 
K 54.28 x 25 X 5 . ..... — A 65.85 

.. -65.85 
AufemeWohnung......... ... 6[— K 10.97 

. UW 25.— K 5,25 x 4 0.20 

Straßenreinigung wie oben: 6 — 4 2.70 

Jährliche Belastung der Miete einer Mohnung. 446 15.07 

c) Bei einer Straße von 11 m Breite: 
K 78.45 K 25 K 5%%%0%00 ⅝½⅝. — XK 98.05 

98.05 
Kuf eine Mohunaaagaa 7t K 10.34 

. M25.-—X5,5)(.Mo.20» 
Straßenreinigungwteoben-- 6 — . 4.60 

Jährliche Belastung der Miete einer Mohnung 4. 20.94 

d) Bei einer Straße von 12 m Breite: «« 
»M84.60X25X598........... K 105.75 

. 105.75 
luf eine Mohnaa 6 — A 17. 62 

K 25.— XK 60 X KO.20 
Straßenreinigung wie oben: * 7 * 5.— 

Jährliche Belastung der Miete einer Mohnun . 4022.62 
      

C. Wirkung der verschiedenen Straßenbreiten auf den Preis 
des Einfamilienreihenhauses Hellerau TCyp la mit 4,01 m Anliegerlänge: 

a) X 47.70 K 401 5000%0%0% 4 11.— 
Straßenreinigung wie oben: 4,61 X 2,5 K 4% 0.20 2.31 

Belaſtung der Miete jährlich mit. . . . . . . . ... 4. 153.31 
 



b) 4% 54.28 K 4,01 75000000%00022200 K 12.50 
Straßenreinigung wie oben: 4,01 3,25 K 0.20 5.— 

Belastung der Miete jährlich.nlitt 4. 15. 50 

c) K 78.45 4,01 K55900000404220402 4 18.05 
Straßenreinigung wie oben¬ 4,01 K 5,50 K C.20 . 5.07 

Belastung der Miete jährlichnltt:t J .M 23. 12 

d) +4 84.60 K& 4,61 55500000% . . ... 641950 
Straßenreinigung wie oben: 4,61 K 6,00 K 020 *4r“*“ 5.55 

Belaſtung der Miete jährlich mit... .. . . .. 16 25. 0 

MUehmen wir hinzu, daß die gesamten Erleichterungen des Erlasses sich 
nur auf Ein= und Sweifamilienhäuser beziehen, so ergibt sich ohne weiteres, 
wie außerordentlich wichtig die Bestimmungen über die Wohnstraßen im 
Rahmen des ganzen Erlasses sind und in ihrer Beziehung zu den übrigen 
Bestimmungen des Erlasses über den Bau des einzelnen Hauses, denn gerade 
auf das Ein= und Zweifamilienhaus ist die Wirkung der Straßenbaukosten 
am stärksten, weil die Anliegerlänge, die auf die einzelne Wohnung entfällt, 
größer ist als bei der einzelnen Kleinwohnung im Sechs=Lamilienhaus. 

Nehmen wir aber auch hier wieder hinzu, daß nur das Einfamilienhaus 
Eigenhaus sein kann und sich hierdurch billiger stellt als eine entsprechende 
Mietwohnung — und daß nur so eine Konkurrenzfähigkeit mit der Stadtwoh¬ 
nung erzielt werden kann —, so liegt auch hier die Linie des Erlasses in ihrer 
ganzen Herspektive klar zutage. 

Noch erbeblicher ist der Unterschied in den Kosten, wenn man die in 1 3 
Kbs. 2 des Erlasses erwähnten kleinen Straßen mit Sahrverkehr nur nach einer 
Richtung baut mit 4 m Breite (2,5 m Sahrbahn, 1,5 m Gangbahn). Diese 
Straßen werden als kleine Kdern innerhalb einzelner Teile des Wohnoviertels 
nicht nur eine wichtige weitere Derbilligung der einzelnen Wohnung ermög¬ 
lichen, sondern an diesen Stellen vollständig für den Derkehr ausreichen. 

berstellungskosten einer Straße von 4 m Breite, 2,5 m Jahrbahn, 1,5 m 
Gangbahn, 100 m lang: 

400 qm Land zu A 55 . ... .. 2 000.— 
Straßen= und Schleusenbaukosten ...... -3820.50 
WasserundGaSleitung,150111I11DUrchn-1...-1880— 

1quosiet« 7700501c19r 
400 

1 Ifd. m Anliegerlänge, halbe Breite .K 10.255. 2 3838.50 
Wirkung der Rosten dieser Straße auf den Preis des Einfamilienhauses 

Dellerau, Typ la, mit 4,61 m KAnliegerlänge: 
0 58.50 K 461 5 8.85 
Straßenreinigung: 4,601 T 2 0 K 0020 1.84 

„K 10.00 
Ruch diese Bestimmungen über die kleinsten Derkehrswege innerhalb des 

Wohnwviertels sind aber im Rahmen des ganzen Erlasses noch wieder von be¬
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sonderer Bedeutung. In dem Kufbau der ganzen Siedlung bildet der Saktor 

Reihenhaus wohl den wichtigsten Bestandteil. Naturgemäß ist der Zugang 

zu allen einzelnen Teilen des hauses bei einem Reihenhaus — besonders bei 

der kleinsten Jorm desselben — mehr beschränkt als bei einem freistehenden 

Kleinhaus oder einem Doppelhaus. So liegt 3. B. der Kohlenkeller in unserm 

haus stets vorn nach der Straße, so daß die Kohlen gleich durch das Henster 

eingeschüttet werden können und nicht etwa erst durchs Haus getragen werden 

müssen. Kllerdings läuft hinter den Gärten stets ein etwa 1 m breiter Suß¬ 

weg, von dem aus man durch den Garten in die Küche gelangt. Don dem Platz, 

wo der große Kohlenwagen auf der eigentlichen JSahrstraße hält, bis zum 

Kohlenkeller müßten aber doch die Kohlen getragen werden, während sie, 

wenn der Kohlenkeller gleich an der Straße liegt, einfach durch das Henster 

hinuntergeschüttet werden. 
So macht es das Reihenhaus wünschenswert, daß eine richtige Jahrstraße 

unnittelbar an der hHaustür vorbeiführt. Die — auch in hellerau bestehenden 

— kleinen nicht mehr befahrbaren Wohnwege (ausgenommen ist nur der Jall 

der Leuersgefahr) können wohl als Kusnahmen an einzelnen Stellen einer 

Siedlung zugelassen werden, im allgemeinen aber werden sie wohl in Jukunft 

nicht mehr viel gebaut werden. 
In jeder Siedlung muß doch auch mit Wohnungswechsel gerechnet werden. 

Oeswegen entspricht ein Haus, nach und von dem bei einem Wohnungswechsel 

jedes Möbelstück erst ein ziemliches Stück getragen werden muß, doch nicht ganz 

den Unforderungen, die das heutige Derkehrsleben mit sich bringt, da ein 
solcher Umzug naturgemäß mehr Krbeit macht und teurer wird. 

Gerade aber dann, wenn man im allgemeinen daran festhalten wird, 

daß jedes haus auf einer richtigen Lahrstraße erreicht werden kann, ist es von 
großem Wert, daß nun für eine solche Sahrstraße Breite und Nosten auf das 
Mindestmaß herabgesetzt werden, das anderseits dem tatsächlichen Bedürfnis 
hier durchaus entspricht. 

Das an einer solchen 4 m breiten Straße gelegene kleine Einfamilien¬ 
reihenhaus ist aber um nicht weniger als 14,34 .K jährlich billiger als genau 
dasselbe Haus an einer 12 m breiten Straße. Kapitalisiert entspricht diese Rente 

einer Derminderung der Baukosten um 286,80 Kl, die lediglich durch die 

zweckmäßige Gesamtanlage der Siedlung erreicht werden, wie sie der Erlaß 
vorsieht, indem er das einzelne haus auf einem ebensosehr der Natur ein¬ 
gefügten wie wirtschaftlich und künstlerisch von Grund aus gesunden Bebau¬ 
ungsplan aufbaut. 

Wir haben versucht, die Bedeutung des Erlasses an einem einzelnen Tup 
im Kleinhausbau nachzuweisen und zu zeigen, wie der Erlaß ebensosehr einer¬ 
seits weitgehende und wichtige Erleichterungen gewährt, anderseits jedem 
Mißbrauch derselben durch die für die Erleichterungen gestellten Bedingungen 
ausschließt. 

Es leuchtet nun ein, daß man an anderen Tupen, dem kleinen freistehenden 
Einfamilienhaus, dem Doppel=Einfamilienhaus, dem Zweifamilienhaus die
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Bedeutung des Erlasses in ähnlicher Weise zeigen kann. Allerdings darf wohl 
gesagt werden, daß der Erlaß dort von der größten Bedeutung ist, wo ein Mehr 
oder Weniger in den Baukosten überhaupt den Zusschlag gibt: bei dem in die 
Umgebung der Stadt hinausgeschobenen städtischen Kleinwohnungsbau. 
Hier ist der Tup für die billigste Mohnung das Einfamilienreihenhaus, eben 
weil nur dieses Besitz sein kann — auch ohne daß der Besitzer darauf angewiesen 
ist, daß er sich immer einen Untermieter suchen muß, wie es der Hall ist, wenn 
er ein Jweifamilienhaus besitzt, in dem er eine Wohnung vermietet. So ist 
es vielleicht besonders wichtig, die Bedeutung des Erlasses gerade am kleinen 
Einfamilienhaus nachzuweisen. 

Wenn nun dieser Nachweis zunächst nur an einem einzelnen haus einer 
bestimmten Siedlung geführt wurde und geführt werden konnte, so liegt doch 
auf der Hand, daß die im Erlaß gegebenen Erleichterungen für andere Sied¬ 
lungen ebenso wichtig sind. 

Im Eingang unserer Kusführungen wiesen wir darauf hin, daß die Be¬ 
deutung des Erlasses erst dann in vollem Umfang ersichtlich wird, wenn man 
ihn mit dem Grundproblem der Siedlungsarbeit in Derbindung bringt. Uur 
auf Grund des Erlasses war es möglich, unser kleines haus zu bauen. Nur auf 
Grund des Erlasses war es möglich, ein Haus für 400 .K Miete zu bauen. 
Nur auf Grund des Erlasses konnte das kleine Einfamilienhaus, einschließlich 
der Krbeiterkarte nach der Stadt, abzüglich des Ertrages aus einem Schreber¬ 
garten, für denselben Preis hergestellt werden, für den die billigste Wohnung 
im großen FZinshaus der Stadt gemietet werden kann. Uur so aber kommt 
für 75 % aller Menschen der Großstadt das Wohnen im Dorort überhaupt erst 
in Srage. 

Kuf Grund des Erlasses aber ist anderseits die Konkurrenzfähigkeit mit der 
Kleinwohnung der Großstadt erreicht, und das eigene heim ist für den Arbeiter 
der Großstadt nicht mehr ein schöner, aber unerfüllbarer Traum, sondern es 
steht bereits fertig gebaut in hellerau. 

So bedeutet der Erlaß des Königlichen Ministeriums des Innern im König¬ 
reich Sachsen vom 10. Rovember 1913 nichts Geringeres als die magna carta 
für all jene Arbeit, die auf dem Gebiet der Wohnungsfürsorge geleistet ist, 
und für all jenes Hoffen, das lebendig durch unser Dolk weht wie nie zuvor: 
ein eigenes hHeim auf eigener Scholle in deutscher Heimat.
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Beiträge zur Wohnungsfürſorge nach dem Kriege. 
Die Zentralſtelle für Wohnungsfürſorge im Königreich Sachſen hat in der 

Denkschrift über die Wohnungsfrage nach dem Kriege ebenſoſehr durch das 
beigebrachte Material und deſſen Gruppierung wie durch die gegebenen 
Richtlinien einen hervorragenden Beitrag zur Lösung dieses dringenden Dro¬ 
blems gegeben und eine umfassende Hrbeit vorgelegt. 

Das ziel der nachstehenden Kusführungen kann es deswegen nicht sein, 
die erwähnte Denkschrift in irgendeinem Punkte richtig stellen oder verbessern 
zu wollen, vielmehr soll in ihnen von einem Teil des im Rahmen der Denk¬ 
schrift behandelten Gebiets ausgegangen werden, um von hier aus eine 
CLinie zu ziehen, welche überaus wichtig erscheint und grundsätzlich auch in der 
Denkschrift bereits gegeben ist. 

Wir erinnern zunächst an die in der Denkschrift gegebene Einteilung des 
Stoffes: ' 

I. ländliche Knsiedlung, 
A. Handwerker= und Hrbeiterstellen auf dem Lande, 
B. bäuerliche Stellen; 

II. städtischer Kleinwohnungsbau; 
III. Entlastung des städtischen Dausbesitzes. 

Unter l iſt für die Handwerker= und Krbeiterstellen auf dem Lande als 
Mindestmaß 12a angenommen zu etwa 30.K für den Kr. Das Land braucht 
keine bevorzugte Derkehrslage zu haben, der Preis des Nutzlandes muß so nie¬ 
drig sein, daß er landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit entspricht. 

Unter II ist für den städtischen RKleinwohnungsbau empfohlen, diesen 
immer weiter aus der Stadt in ihre Umgebung hinauszuschieben im Interesse 
der Derbilligung sowohl wie der Dolksgesundheit. Im Eingang der Denkschrift 
wurde darauf hingewiesen, daß einesteils jede Kleinwohnung, die im Umkreis 
der Stadt neu errichtet, wird, mit etwas Gartenland ausgestattet sein sollte, 
anderseits aber auch die ländliche Ansiedlung vornehmlich heimstätten mit 
Gartenwirtschaft, eben jene handwerker= und Hrbeiterstellen zu schaffen 
haben wird, bei welchen das Kutzland nur OQuelle für Nebenverdienst nicht 
für den vollen Unterhalt des Besitzers und seiner Lamilie darstellt, und daß 
somit der städtische Rleinwohnungsbau in der Umgebung der Stadt und die 
Schaffung von handwerker= und Hrbeiterstellen auf dem Lande unmerlklich 
ineinander übergehen. 

In diesen Sätzen ist außerordentlich klar und gut das Gebiet umrissen, 
auf welchem sich die nachfolgenden Kusführungen bewegen. Sie wollen durch¬ 
aus lokal sein und die in einer einzelnen Siedlung in der Umgebung einer 

Großstadt erworbenen Erfahrungen bereitstellen. Nur so können sie als Material 
etwas nützen und zugleich im Sinne der Denkschrift für den Bezirk, die Kmts¬ 
hauptmannschaft Dresden=Neustadt, einen Beitrag zu jener Stoffsammlung 
geben, der notwendig hier fertig vorliegen muß, wenn der Krieg zu Ende ist. 
Zugleich aber wird unschwer zu erkennen sein, daß aus diesen Erfahrungen 
einer einzelnen Siedlung doch auch Richtlinien gezogen werden können, die
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für die Wohnungsfürſorge nach dem Kriege überhaupt von allgemeiner Be— 
deutung sind. 

Nehmen wir unseren Kusgang von der gemeinnützigen Bautätiqkeit, 
sofern sie sich auf die Erstellung von Kleinwohnungen im großen Zinshaus 
der Großstadt bezieht, so hat sie hier hervorragendes geleistet. Immerhin 
wird man sagen müssen: so außerordentlich wichtig und wertvoll diese Klein= 
wohnungen im großen inshaus sind, es gibt hier für das, was überhaupt 
erreicht werden kann, eine Grenze. Ein Jusammenwohnen mit 50—100 an¬ 
deren Menschen in einem hHause ist und bleibt eine Unnatur, deren härten 
zwar gemildert, nie aber ganz überwunden werden können. Zuch liegen in 
der Gruppierung einer Kleinwohnung in der Masse des Gesamthauses Schwie¬ 
rigkeiten, die eben auch mit der Größe dieser Masse in kausativem Jusammen¬ 
hange stehen und deswegen ebenfalls nur relativ, aber nicht absolut behoben 
werden können. 

Kuch in der Umgebung großer Städte hat die gemeinnützige Bautätigkeit 
MRleinwohnungen erstellt, die ebenso wie jene Rleinwohnungen in der Groß¬ 
stadt unschätzbare Werte darstellen. Stellen wir aber die Frage: ist es gelungen, 
diese, was die absoluten herstellungskosten betrifft, billigeren und wesentlich 
besseren Wohnungen so billig herzustellen, daß sie auch einschließlich der durch 
die Lahrt nach der Großstadt entstehenden erheblichen Nosten trotzdem ebenso 
billig sind wie die billigste, heute in der Großstadt herzustellende rbeiter¬ 
wohnung, so mußten wir das bis jetzt wohl mit Mein beantworten. Wir sehen 
hierbei ab von solchen Wohnungen in der Umgebung einer Großstadt, die 
eine Stiftung darstellen oder sonst durch irgendwelche besonderen Derhältnisse 
außergewöhnlich billig abgegeben werden. Wenn aber jene Konkurrenz¬ 
fähigkeit der Wohnung im Dorort einschließlich der Krbeiterkarte nach der Stadt 
mit der billigsten Krbeiterwohnung in der Großstadt bisher noch nicht erreicht 
wurde, so bedeutet dies, ganz allgemein gesprochen, daß für den Erbeiter 
der Großstadt die Kleinwohnung im Dorort noch keine erhebliche Bedeutung 
hatte. Die Wohnung für 375 K, die der Arbeiter heute in dem großen Zins¬ 
hause der gemeinnützigen Bautätigkeit bis jetzt mieten konnte, war das Ku¬ 
ßerste, was er bezahlen kann. Wenn es nun auch möglich war, für 575.K im 
Dorort eine Wohnung zu bauen, die wesentlich besser war als die für 575 .f% 
im großen inshause, so nützte das dem rbeiter der Großstadt wenig, da die 
Wohnung sich einschließlich der Arbeiterkarte nach der Stadt auf etwa 455 .f#6 
stellte. Somit konnten zwar im Dororte Wohnungen geschaffen werden, die 
ein schönes und wertvolles heim waren, aber doch nur für solche Samilien, 
die ſich eine bessere Wohnung leisten können als sie der K#rbeiter der Großstadt 
bezahlen kann. Da nun 75 Prozent aller Wohnungen Wohnungen von 400 ·.40 
und darunter sind, so reden die angegebenen Sahlen doch noch ein sehr ernstes 
Wort. Es kann gar kein Jweifel darüber bestehen, daß von einer Lösung der 
Wohnungsfrage erst dann gesprochen werden kann, wenn es gelungen ist, 
im Dorort eine Arbeiterwohnung zu schaffen, welche einschließlich der Krbeiter¬ 
karte nach der Stadt nicht mehr kostet als die billigste, neu herzustellende Arbeiter¬ 
wohnung in der Großstadt.
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Durch den Erlaßz des Königlichen Miniſteriums des Innern vom 10. No— 
vember 1013 ist es möglich geworden, in hellerau solche Dohnungen zu bauen. 

Wir dürfen uns hier beziehen auf einen früheren Schriftsatz, welcher am 
Schluß dieser Kusführungen wiedergegeben ist. Der Inhalt desselben ist kurz 
folgender: 

Jahreskosten der Kleinwohnung im Einfamilienreihenhaus einschl. 
Wasser=, Müll= und Schornsteinfegergeld im Doroct .. Ab 345 

+ Hrbeiterkarte nach Dresden jährli . . ... . 80 

Al 425 
— Reinertrag aus einem Schrebergarten von 500 qm in bellerau. 50 

375 

Mietpreis der Kleinwohnung im großen zinshaus der Großstadt 4 575 

Die Uberlegenheit des Einfamilienreihenhauses gegenüber der Klein¬ 
wohnung im großen inshause liegt in zwei Momenten begründet: 

1. Die Kleinwohnung im Einfamilienreihenhause läßt sich, sofern es sich 
um die absoluten herstellungskosten handelt, um 400 6 billiger herstellen 
( 24.% Unterschied in der Mietel). 

2. Der Bewohner einer RKleinwohnung im großen Finshause kann nie 
Eigentümer werden; er muß deswegen seine Miete zahlen, welche 6 Drozent 
der herstellungskosten beträgt. 

Der Bewohner des kleinen Einfamilienreihenhauses kann Besitzer werden. 
Bei einer geringen Knzahlung muß er sich nur 5 Prozent rechnen, das macht 
bei 6000 f Bautosten einen Unterschied von 60 K aus. Dadurch hat die Mlein¬ 
wohnung im Einfamilienreihenhaus vor der Kleinwohnung im großen Sins¬ 
hause einen Dorsprung, der nicht wieder einzuholen ist. 

Kuf dieser Basis glauben wir den Nachweis führen zu können, daß es bei¬ 
spielsweise in Hellerau gelungen ist, für den in die Umgebung der Stadt hinaus¬ 
geschobenen Nleinwohnungsbau die Konkurrenzfähigkeit mit der Mietwohnung 
im Zinshause der Großstadt zu erreichen. 

Gehen wir von hier aus noch einen Schritt weiter. Wir können in bellerau 
noch 200 000 qm zu 1., abgeben. Daraus ergibt sich, daß es in einer Siedlung, 
die durch ihre geringe Entfernung von der Großstadt und die qute Derbindung 
durch die elettrische Straßenbahn für den Krbeiter der Großstadt als Wohnort 
durchaus geeignet ist, gelungen ist, auch solche Heimstätten zu schaffen, die in 
einer Größe von etwa 12 a dem Bewohner noch einen erheblich größeren Ertrag 
als NUebenverdienst neben seiner Krbeit in der Stadt gewähren können. 

hier befinden wir uns auf jenem Grenzgebiet zwischen städtischem Mlein¬ 
wohnungsbau im Dorort und ländlicher Ansiedlung in der Nähe der Großstadt, 
und es darf wohl gesagt werden: wenn schon die Derbindung der Kleinwoh= 
nung mit einem Schrebergarten im Dorort ein glücklicher Beitrag zur Woh¬ 
nungsfrage ist, so ist diese mehr ländliche Siedlung in unmittelbarer Uähe 
der Großstadt, die man anderseits zugleich auch noch als Grenzgebiet des 
in die Umgebung der Stadt hinausgeschobenen städtischen Kleinwohnungs¬ 
baues bezeichnen kann, ein ganz besonders geeignetes Leld für Krieger¬
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heimſtätten, Heime für Invalide und heime für hinterbliebene im Selde ge¬ 
fallener Krieger. 

Ein ſehr großer Teil aller Kriegerheimſtätten werden ja eben Wohnungen 
ſolcher aus dem Felde heimgekehrter Krieger sein, die in der Großſtadt ihre 
Arbeit, draußen in der Gartenstadt ihr trautes, wohlverdientes heim haben. 
Für den Invaliden sowohl wie für die hbinterbliebenen im SLelde gefallener 
Krieger aber hat eine heimstätte in der Gartenstadt ja auch nicht nur manches 
Tröstliche und Erfreuende, sondern auch erheblichen wirtschaftlichen Wert. 
UÜber dies Gebiet haben wir einige kurze Kusführungen in einem zweiten 
Schriftsatz gegeben, welchen wir auch am Schlusse wiedergeben. 

Wir sagten am Eingang unserer Kusführungen, daß sie durchaus lokal 
sein wollen. Wie wir aber auch schon andeuteten, ist es nicht schwer, ihnen 
Richtlinien zu entnehmen, die von allgemeiner Bedeutung sind. Naturgemäß 
lassen sie sich besser mündlich und jedesmal unter Anwendung auf den be¬ 
sonderen Jall besprechen. Wir möchten deswegen an dieser Stelle nur noch 
zu einem solchen Kustausch ermuntern, für welchen die Sentralstelle für Woh¬ 
nungsfürsorge wiederum den gegebenen Mittelpunkt darstellt. 

Das Einfamilienreihenhaus in hellerau. 
Es darf wohl gesagt werden, daß die Erfahrungen der Gartenstadt helle¬ 

rau in zwei Richtungen von keiner anderen Gesellschaft erreicht werden; einer¬ 
seits insofern, als es sich in Hellerau nicht um eine Stiftung, wie etwa bei der 
Margaretenhöhe in Essen, handelt, anderseits insofern, als hellerau auch 
nicht, wie etwa der schon seit 1885 bestehende Derein Krbeiterheim des Herrn 
Dastor v. Bodelschwingh in Bethel bei Bielefeld eine mehr ländliche Nieder¬ 
lassung sein soll, sondern eine Siedlung in der unmittelbaren Nähe der Groß= 
stadt darstellt, in welcher bezüglich Beschleusung usw. von vornherein allen An— 
forderungen genügt wird, die an eine neuzeitliche Städtegründung zu stellen sind. 

Kuf Grund dieser Erfahrungen nun haben im herbst 1013 der Geschäfts¬ 
führer der Gartenstadt=Gesellschaft, Otto Martzsch, und der Bauführer der Gesell¬ 
schaft, Robert Richter, genau berechnet, wieviel die Nosten für ein Einfamilien¬ 
haus in der Gartenstadt einerseits, die Kosten für die Kleinwohnung im Etagen¬ 
haus der Großstadt anderseits betragen. Jugrundegelegt wurde für die eine 
Seite eine Reihe von zehn Einfamilienhäusern, für die andere ein fünfgeschössiges 
Etagenhaus mit je zwei Wohnungen in einem Geschoß. hier ergab sich nun 
zunächst, daß die Gesamtersparnis an Baukosten für die zehn Wohnungen 
im Etagenhaus zusammen 6000 K betrugen. Demgegenüber kommen aber 
nun einige Momente in Betracht, die die Entscheidung sehr zugunsten des 
Kleinhauses beeinflussen. 

1. Lür ein Etagenhaus von zehn Wohnungen ist ein Dausmann notwendig, 
ferner eine den bend ständig brennende Creppenbeleuchtung. Das haus¬ 
mannsgeld und die Nosten für die Treppenbeleuchtung sind kapitalisiert mit 
5000 .K& anzunehmen.
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2. Bei den wesentlich günstigeren hugienischen Derhältnissen in der 

Gartenstadt — Bebauung des Grundstücks nur zu ¼, direkte Derbindung 

zwischen Haus und Garten, wesentlich bessere Luft in der ganzen Umgebung — 

ist es durchaus möglich, hier auf eine Geschoßhöhe von 2,70 m (min. Derordn. 115 

250 und 225 cml) im Lichten herunterzugehen. Hierdurch werden die Baukosten 

um 4000 .# verringert. 
5. Im Einfamilienhaus ist es möglich, die Hußenmauer aus 25 cim starken 

rheinischen Schwemmsteinen zu bauen, beim Etagenhaus ist dieses aus kon¬ 

struktiven Gründen ja gänzlich ausgeschlossen. Die Ersparnis für das Einfami¬ 

lienhaus beträgt dadurch 1000 .K. 
4. Wenn auch für den Kleinwohnungsbau eine etwa 4—5 mal größere 

Hläche gebraucht wird, so tritt für diesen eine Derteuerung nicht ein, wenn 

das Land schon für etwa ein Drittel des Hreises, welcher für Mietkasernen= 

bauland gezahlt wird, zu haben ist. In der Draxis ist aber in der Regel das Land 

für den Etagenhausbau wesentlich teurer und auch dadurch, soweit das Der¬ 

hältnis für das Etagenhaus in der Großstadt ungünstiger ist als 12 3, ist der 

Kleinhausbau der Mietkaserne noch mehr überlegen. Kostet also der Quadrat¬ 

meter in der Gartenstadt etwa 5./1, so würde durch den Slachbau erst dann 

eine Belastung zum Nachteil des Einfamilienhauses entstehen, wenn der Boden 

für das Etagenhaus weniger als das Dreifache — genauer Dreieinhalbfache — 

des Bodens für das Einfamilienhaus beträgt, also weniger als 17.50.1X für den 

Quadratmeter, 17.50. ist ja aber ein für den Boden in der Großstadt kaum 
noch in Betracht kommender Preis. 

Gegenüber der zunächst angegebenen Ersparnis von 6000 ./1 stehen also 

unter Dunkt 1.4 5000 
2 4000 
3 1000 

—.——..—= 

zusammen K 10000, 

so daß sich die zehn Einfamilienreihenhäuser zusammen noch um etwa 4000./( 

billiger stellen als die zehn Rleinwohnungen im Etagenhaus. 
Dieses Resultat ließ uns auf den Gedanken kommen: Wenn das Ein¬ 

familienhaus bei all seinen anderen Dorteilen auch noch wirtschaftlicher ist, 

würde es nicht möglich sein, die Jahreskosten für dasselbe so weit herunter¬ 

zubringen, daß es auch einschließlich der Nosten für die Krbeiterkarte nach der 

Stadt konkurrenzfähig wird gegen die Rleinwohnung in der Mietkaserne 

der Großstadt. Lielen die Kosten für die Hrbeiterkarte — mit 80 .6 jährlich — 

schwer gegen uns in die Wagschale, so kamen dagegen zwei andere Momente 

hinzu, die wesentlich zu unseren Gunsten wirkten. 

1. Es leuchtet ein, daß der Arbeiter im Etagenhaus niemals Eigentümer 

werden kann; anders liegt dies im Einfamilienhaus. Durch den Erwerb des 

Kleinhauses als Eigenhaus aber werden die Jahreskosten für dasselbe wesent¬ 

lich, nämlich um 15—17 Hrozent, also etwa um ein Sechstel herabgemindert. 

2. Lür den Arbeiter in der Großstadt ist es im allgemeinen ausgeschlossen, 

sich durch Garten= und Feldarbeit eine größere Mebeneinnahme zu verschaffen.
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Die Entfernung des Schrebergartens von ſeiner Wohnung ſowohl wie der 
Pachtpreis schließen dieses aus. Wesentlich anders liegen die Dinge in der 
Gartenstadt. lußer dem kleinen Garten unmittelbar am Einfamilienhause 
ist es leicht möglich, einen Garten von etwa 500 qm noch hinzuzupachten. 
Der jährliche Reingewinn aus diesem beträgt etwa 50 .K. 

So ergibt sich folgende Rechnung: 
Jahreskosten für das Einfamilienhaus einschl. Wasserleitungs=, Müll¬ 

und Schornsteinfegerglee .... 4K 345 
Arbeiterkarte jährlih... ..... 80 

zusammen 425 
Hiervon iſt abzuziehen der Reingewinn aus dem Pachtgarten . . ⸗ 50 

.K 575 

Das ist aber beispielsweise der Preis für die Kleinwohnung im Römmlerhaus, 
welche wohl als die beste zurzeit bestehende Kleinwohnung im Etagenhaus 
bezeichnet werden darf. 

Dielleicht wird man uns nun sagen: „Eure Jahlen sind sehr interessant, 
aber es wäre doch wertvoll, eine Drobe auf die Rechnung machen zu können. 
We#n diese stimmt, wenn sich das Einfamilienhaus in der Gartenstadt billiger 
bauen läßt als die Nleinwohnung im Etagenhaus, dann muß die Kleinwoh¬ 
nung im Etagenhaus für dasselbe Geld schlechter sein als die in einem Ein¬ 
familienhaus.“ Diese Hrobe läßt sich nun tatsächlich machen. Dergleichen 
wir die erwähnte Wohnung in dem vortrefflichen Römmlerhause mit der 
im Einfamilienhaus. 

1. In der Wohnung im Römmlerhause gibt es keine RKüche, in der man 
sitzen kann, nur einen schmalen Rochraum. Wer unser Dolk kennt, weiß, von 
welcher Bedeutung dieses Moment ist und was man ihm nimmt, wenn man ihm 
die gemütliche, immer warme Rüche nimmt. 

2. Don den drei Rammern können zwei schon deswegen nicht geheizt 
werden, weil es gänzlich ausgeschlossen ist, daß neben zwei Betten dort auch 
noch ein Ofen stehen kann. Im Einfamilienhaus ist jede Kammer heizbar. 

Ueben diesen schwerwiegenden Momenten möchten wir auch noch darauf 
hinweisen, daß man im Römmlerhause auf das W. C. durch den Kochraum 
geht. ZKuch wenn dieser durch einen minimalen Dorraum vom W. C. getrennt 
ist, leuchtet ein, daß durch das hin= und Jurückgehen es unvermeidlich sein wird, 
daß Gerüche in den Kochraum dringen; so scheint es uns, daß diese sehr wichtige 
Drobe unsere JSahlen tatsächlich bestätigt. 

Einschließlich eines Grundstücks von 100 qm und in der guten Kusführung 
im einzelnen, von der wir nicht abgehen möchten (das Eigenhaus in hellerau 
S. 16 bis 30), kostet unser haus 7000.K. Bei einer Beleihung durch die Landes¬ 
Dersicherungsanstalt bis zu 80 DProzent, bzw. der Landeskulturrentenbank 
bis zu 85 Drozent, würden 1400 .Kl bzw. 1050 K angezahlt werden müssen. 
Nun gibt es gewiß auch Krbeiter, welche über genügend Ersparnisse verfügen. 
Es ist jedoch unser Siel, durch ein persönliches Darlehen von 500 K an den 
einzelnen Eigner diese Knzahlung noch auf 900 /4 bzw. 550.KH herunter¬
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zubringen. Unter dieſen Bedingungen würde alſo unſer Tup la für die große 
Sahl der Krbeiter der Großstadt, welche ein jährliches Einkommen von etwa 
1500 K haben, als Wohnung genau so möglich sein, wie jede Kleinwohnung 
im Etagenhaus der Großstadt für etwa 375 .K. 

Es leuchtet ein, daß es sich hier um eine soziale ufgabe von eminenter 
Bedeutung handelt: Der lrbeiter der Großstadt kann außerhalb der Stadt 
im eigenen Heim, auf eigenem Grund und Boden mit seiner Jamilie leben in 
einer Wohnung, die Gesundheit und Sauberkeit, häusliche Jufriedenheit 
und ein sittlich gesundes Jamilienleben ermöglicht und kann durch Beteiligung 
an Garten= und Leldarbeit die Jühlung wieder gewinnen mit der Scholle der 
Deimat. 

Das kleine Hheim in hellerau 
für kriegsverletzte ledige Offiziere, kriegsverletzte Arbeiter 

mit ihrer Familie und hinterbliebene gefallener Krieger. 

Kuch in hellerau ist nach dem vorbilde von Gronauer Wald eine in sich 
geschlossene Knlage für Kriegsinvaliden in Kussicht genommen. 

In einer anderen Richtung haben wir in hellerau bereits etwas fertig, 
das von großer Bedeutung werden kann. 

Wir haben 1014 einen neuen Mleinhaustup herausgearbeitet und gebaut, 
welcher als das Ergebnis mehrjähriger Krbeit bezeichnet werden darf. 

Es ist bekannt, daß es in den großen Mietskasernen sogenannte JZwerg¬ 
wohnungen gibt, welche alleinstehenden Frauen und Männern ein heim bieten. 

Unser kleiner Tup hellerau, Tup la, Lorm 1, ist nun eine solche Swerg¬ 
wohnung im Einfamilienhaus. 

Der ledige, invalid gewordene aber noch selbständige Offizier findet hier 
ein reizendes kleines befriedigendes heim. In einem nahe gelegenen Mlub¬ 
hause, in einer erstklassigen Lamilienpension findet er die Knsprache, die er 
braucht, in den gebildeten Lamilien der Gartenstadt und des nahe gelegenen 
Dresden=M. wird man ihm gern diejenige Geselligkeit bieten, die ihm lieb sein 
wird. ber neben diesen Lebensformen des Jusammenseins wird es ihm 
doch sehr wertvoll sein, sein eigenes kleines heim zu haben, wo er für sich 

sein kann. 
In unserem kleinen haus liegt im Erdgeschoß eine kleine Küche, wo eine 

zuverlässige Kufwartung schaltet, welche zugleich noch für andere das haus 
in Ordnung hält, und ein kleines wohnzimmer, im Obergeschoß ein Schlaf¬ 
zimmer, daneben das Badezimmer; im Dachgeschoß noch ein Stübchen, das 
als kleines Hrbeitszimmer, als Gastzimmer, unter Umständen auch als kleine 
Werkstatt in Betracht kommen kann. 

Im Keller endlich ist außer dem Rohlenkeller noch eine Waschküche, die 
auch als Badezimmer benutzt werden kann, wenn im Obergeschoß eine andere 

Einteilung gewünscht wird.
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Nach dem Urteil des Sachverſtändigen der Königlichen Amtshauptmann— 
ſchaft ſind die Häuſer hervorragend gebaut. Sie haben elektriſches Licht vom 
Keller bis zum Boden, außerdem Gas in der Küche, Doppelfenſter im ganzen 
hause mit einer besonders wertvollen Lüftung durch doppelten Nippflügel, 
außerdem in jedem Fimmer einen Entlüftungskanal, jedes Jimmer ist durch 
Sentralheizung von der Küche aus heizbar, in der Stube im Erdgeschoß 
steht ein gemütlicher Kachelofen. Das W. C. befindet sich im Obergeschoß in 
der Nähe des Schlafzimmers, Wasserleitung im Keller, Erdgeschoß und 
Obergeschoß. 

Das haus ist nach dem Entwurf von Professor Tessenow gebaut. Don 
ihm sind auch die Jarben für das Innere des hauses angegeben und für die 
ganz billigen, aber sehr bübschen Möbel, mit welchen wir unser Zusstellungs¬ 
haus eingerichtet haben, und es darf wohl gesagt werden, daß dieses kleine 
Daus als ein feines kleines heim bezeichnet werden kann. 

Als Mietwohnung stellen sich die Jahreskosten dieses hauses nach der 
vorliegenden Kbrechnung des fertiggestellten Hauses auf 372.K, wovon unter 
Umständen ein Ertrag aus dem Garten von mindestens 10.K abzuziehen 
ist, so daß die Jahreskosten 362 . betragen. hierzu kommen noch 25.K Wasser¬ 
leitungs=, Müll= und Schornsteinfegergeld, so daß die Gesamtkosten jährlich 
betragen 587. A. Durch eine geschickte §inanzierung können wir aber das kleine 
Haus schon bei einer Anzahlung von 500.K als Eigenhaus abgeben und uns 
bei einer größeren Anzahl Häusern verpflichten, das haus wieder zu über¬ 
nehmen, falls der Eigner es wieder verkaufen will. 

In diesem Hall stellen sich die Jahreskosten auf 515 X, bei einem Rein¬ 
gewinn aus dem Garten von 10.K auf 305.M und 25.M Wasserleitungs¬, 
Müll= und Schornsteinfegergeld 350 K.4 

So wünschen wir, daß bellerau Tup la Lorm 1 noch manchem Offizier 
ein gemütliches heim sein wird, das ihm in Derbindung mit dem kleinen Garten, 
in dem er gewiß allerlei Tiere halten wird, manches Schwere, das ihm sonst 
vielleicht auferlegt ist, leichter wird tragen belfen. 

—. — — — — — — 

Zahlreich werden aber wohl auch die Sälle ſein, in denen der Ernährer 
einer Jamilie aus dem Arbeiterſtande invalid geworden iſt. 

Für ein Ehepaar ohne Minder oder eine Lamilie mit 1—2 Kindern kommt 
hier bellerau la Jorm 2 in Betracht, während für eine Jamilie mit 5—4 Kin¬ 
dern bellerau la Sorm 3 geeigqnet ist. 

Die Einteilung des Obergeschosses, ob zwei kleine Räume oder ein großer, 
sowie die Möglichkeit der Dergrößerung dadurch, daß das haus noch etwas 
breiter gebaut wird, lassen hier noch einer ziemlich reichen Mannigfaltiqkeit 
Platz, die verschiedenen Wünschen Rechnung tragen kann, ohne sehr erhebliche 
Mehrkosten zu bringen. 

S## können auch diese beiden Lormen vielleicht von großer Bedeutung 
für unsere Invalidenfürsorge werden.
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Form ll als Mietwohnung. . . . ... .K 354 
davon ab Reinertrag aus dem Garen * 10 

Jahreskosten 464344 

Sorml als Eigenhaus: 

KAnzahlung .K 500 

Jahreskosten 410 500 

Reinertrag aus dem Garten * 10 

.N. 200 

Sorm III als Mietwohnununng . 300 
Reinertrag aus dem Garen * 10 

Jahreskosten 1 380 

Sorm III als Eigenhaus: 

Anzahlung. K 500 

Jahreskosten 424330 
Reinertrag aus dem Garrten 10 

Jahreskosten 4. 320 

Uberall kommen 25.X Wasserleitungs=, Müll= und Schornsteinfegergeld hinzu. 

Im zusammenhang mit diesen Kusführungen möchten wir hier noch 
darauf hinweisen, daß diese kleinen häuser nicht nur für die Invalidenfürsorge 
von Bedeutung werden können, sondern das sie auch als Dohnung für die 
hinterbliebenen der im Lelde Gefallenen wertvoll sind. 

So bietet hellerau la Sorm 1 wohl ein reizendes heim für eine Offiziers¬ 
witwe mit einem Hausmädchen oder eine Witwe mit zwei Kindern, welche 
etwa tagsüber eine Kufwartung hat, für eine Mutter mit einer Nochter, für 
zwei alleinstehende Schwestern oder Lreundinnen. Sorm2 ist geeignet als 
billigste Wohnung für eine Witwe aus dem rbeiterstande mit Kindern, wäh¬ 
rend Lorm 3 für eine bessergestellte hinterbliebene Samilie in Betracht kommt, 
die sich nun doch wesentlich einschränken muß. 

In allen LSällen darf vielleicht unser Typ durch die Sreude, ein ganzes, 
wenn auch ganzes kleines — ja ein ganz kleines — haus zu bewohnen oder 
gar zu besitzen — mitten in der schönen Umgebung und der guten, reinen 
Luft und in unmittelbarer Derbindung mit dem eigenen Gärtchen — erheitern 
und erfreuen, und was könnte es für eine schönere Freude für unseren Bau¬ 
meister geben, als daß er am Ende all der Mühe und Ciebe, die er in dieses 
kleine haus mit seinem großen Können hineingearbeitet hat, ein so schönes 
und hobes Ziel erreicht sehen darf.



abe. Baukosten eines eingebauten hauses Cyp la, Sorm 5. 

1. Erdarbeiteen /6 158.18 
2. Maurerarbeiten, einschließlich Eisen= und Beschleusungsarbeiten 2233.82 
3. Jimmererarbeitn 1156.20 
4. Steinmetzarbeiten; sind in laufender Nr. 2 enthalten =—.— 
5. Dachdeckerarbeiien 15090.40 
6. Klempnerarbeien 831.52 

7. Tiſchlerarbeiten.. 6290.10 
8. Malerarbeiien . ..... : 255.60 
9. Töpferarbeieen⅛: 421.86 

10. Schloſſerarbeiten; Eiſenarbeiten in laufender Ur. 2. . . .. ⸗161.77 
11. Gas⸗-, Waſſer⸗ und Lichtleitung.... ... . . . ... * 556.70 
12. Glaserarbeiten; sind in laufender Nr. 7 enthalten = —.— 
15. Einfriedigung; ist in laufender Nr. 5 enthalttn — —— 
14. herstellung von hof und Garten, Wegen uſw.; iſt in laufender 

Nr. 1 enthalen — —— 
15. Derschiedene Bauarbeiien 65853.42 
16. Bauziinsen . 100.— 
y. Bauleitung, Krchitektenhonoccrcrr 3235.—1 
18. Baulandfkosten ........... -500.— 
19.Abgaben,Gebührenundstempel........... 55.05 
20. Gerichts=, Notariats= und Baupolizeikoen = 42.68 
21. Knliegerkosten; Straßen= und Schleusenbaukosten werden auf 

Rente genoomeennnnn —.—4 
22. Sonstige Kosten: Dermessung un. 45.— 

Summa: / 6845.48 

Jahreskosten (ausschließlich Reparaturen). 
Zinsen für das eigene Geld (Anzahlung) K 540 zu 4 % K 21.60 
Sinsen für die J. hypothek (einschließlich il¬ 
qgungggg 5800 4½ % 171.— 

Zinsen für die II. hypothek ....... -2500-5«Z-Z,-125.—— 
Rente......................... 10. — 
Wasserleitungsgglddddddl. 15. — 
Müllabfuhr. ... .. .... 09.— 
Schornsteinfeger geeltddd. 2.10 

K 6840 4 555.70 
Ab Reinertrag aus dem Gareeen . . .... é. 10.— 

4 345.70



hellerau 

Kleinwohnungsentwürfe 

von Profeſſor Heinrich Teſſenow 

  

Elektrisches Licht vom Keller bis zum Boden 

Gas in der Küche 

doppelfenster im ganzen hause mit vorzüglichem doppeltem Kippflügel, 
Rolläden 

Entlüftungskanal in jedem Simmer, Wasserklosett, Bad, Wasser im Teller, 
Erdgeschoß und Obergeschoß 

Eigene Waschküche mit Bad 

Eigener Trockenboden 

Sämtliche Räume heizbar 

Sentralheizung vom Küchenherd aus oder vom Lachelofen in der Stube 
aus (bei starker Nälte) 

 





Typ la Sorm 1 

2 

SCHLAPS TUBE 

Obergeschoß 

  
  

Erdgeschoß 
1: 100, d. h. 1 cm 1 m 

  

  Waetnkouche 

G4 1 
  

  

  

  
507 
10 

387 

500 

340 
10 

350 

Dachgeschoß Keller 

Preis als Mietwohnung: 
Einschließlich Wasserleitungs=, Müll= und Schornſteinfegergeld. I 

ab Reinertrag aus dem Garten . . ....- 

Jahrestosten IIEmhnhlm. 

als Eigenbaus: 
Angahlung . M. 
Jahreskoſten, einſchließlich wasserleitungs=, müll. und Schornſteinfegergeld. 

ausschließlich Reparaturen .- 

abRemertragausdemGarten.. . . ......- 

Jahreskosten .. .. . .. .M..



Typ la Sorm 2 

MaMMEn   Erdgeſchoß Obergeſchoß 
1: 100, d. h Icm — Im 

EEEIEIIV 

2 

  
Dachgeſchoß Keller 

Preis als Mietwohnung: 
Einschließlich Wasserleitungs., Müll= und Schornſteinfegergeld ... M. 379 
ab Reinertrag aus dem Garten . . .....-10 
Jahreskosten Z ............. .M.369 

als Eigenhaus: 
Anzahlung . M. 500 
Jahreskosten, einſchließlich Wasserleitungs=, Mmüll¬ und Schornſteinfegergeld 

ausſchließlich Reparaturen 325 
ab Reinertrag aus dem Garten . ... ...-10 
Jahreskosten HII. 315



Typ la Sorm 3 

. 

—. 

* 

KaTSNRER 
— 

5„ 

– 

— 

    

KamfnER 1JU   Erdgeschoß Obergeschoß 
1: 100, d. h. 1 cm= 1 M 

  

  

W#schi#uche U. BaD 

J
 

F . 
F 

  

  

  

  KELLUER 
    
    

Dachgeschoß Keller 

Preis als Mietwohnung: 
Einschließlich asserleitungs-, Müll- und Schornsteinfegergeltd M. 415 
ab Reinertrag aus dem Garten . .. . ...-»10 
Jahreskosten .. .... .. ......M.405 

als Eigenhaus: 
Anzahlung .HM. 500 
Jahreskosten, einschließlich Wasserleitungs¬, mull. und §chormsteinfegergehh 

ausschließlich Reparaturen 355 
ab Reinertrag aus dem GSarten ...... ...-10 
Jahreskosten . . . . . M. 345



Typ la Sorm 4 

Kar’nER 

KafDER 

□   Erdgeschoß Obergeschoß 
1: 100, d. h. 1 cm= 1 

WA#sch#oczk 

MAMMER 

KELLER 

  
Dachgeschoß Keller 

Preis als Mietwohnung: 
Einschließlich Wasserleitungs=, Müll= und Schornsteinfegergeld . M. 469 
ab Reinertrag aus dem Garten .... 10 

Jahreskosten * ... .. .. ... .M.459 

als Eigenhaus: 
Anzahlung M. 600 
Jahreskosten, einschließlich Wasserleitungs=, Mll¬ und Schornſieinſegergeld. 

ausſchließlich Reparaturen ... -400 
abReinertragausdemGarjen...-...........-10 

Jahreskosten . .. .....M.Z90




